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Das BMVI hat eine Änderungsverordnung zur Überführung 
des Lang-Lkw bis 25,25 m in den streckenbezogenen Re-
gelbetrieb nach Auslaufen des Feldversuchs am 31.12.2016 
erlassen, so dass diese Lang-Lkw seit dem 01.01.2017 dau-
erhaft auf dem Positivnetz fahren können. Die Verordnung 
erlaubt den unbefristeten streckenbezogenen Regelbetrieb 
für diese Lang-Lkw auf Basis des bestehenden Positivnetzes 
(basierend auf Meldungen der geeigneten Straßen durch 
die Länder).

Schon während des Feldversuchs wurde das zulässige Stre-
ckennetz durch sechs Änderungsverordnungen erweitert. 
Dabei konnten die bereits vorliegenden wissenschaftlichen 
Zwischen- bzw. Endergebnisse von weiteren Bundeslän-
dern genutzt werden, um ihre bislang eher zurückhaltende 
Einschätzung zum Lang-Lkw zu überdenken: Nach Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen in 2015 ergänzt 
seit 2016 auch Brandenburg die Anzahl der Bundesländer, 
die aktiv Strecken für Lang-Lkw freigegeben haben. Mit 
der nächsten Änderungsverordnung werden Strecken in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland aufgenommen.

Ziel der Maßnahme
Zur Bewältigung der prognostizierten Wachstumsraten 
im Güterverkehr müssen alle Verkehrsträger ihre Ef�zienz 
erhöhen. Nachdem im Feldversuch nachgewiesen wurde, 
dass der Lang-Lkw dazu beiträgt, die Ef�zienz der Straße als 

Hauptverkehrsträger zu steigern, sowie eine wissenschaft-
liche Prüfung insbesondere im Hinblick auf Umweltaus-
wirkungen, Ef�zienzsteigerungen im Transport, Verkehrs-
verlagerungen, Verkehrssicherheit und infrastrukturelle 
Auswirkungen positive Ergebnisse ergab, wird der Einsatz 
des überwiegenden Teils der Lang-Lkw unter Berücksich-
tigung der Ergebnisse des Abschlussberichts der wissen-
schaftlichen Begleitung durch die BASt in den streckenbe-
zogenen Dauerbetrieb überführt. 

Beschreibung der Maßnahme 
Der Einsatz des verlängerten Sattelau
iegers kann infolge 
der Vorgaben des EU-Rechts lediglich versuchsweise fort-
geführt werden. Das BMVI wird das Ergebnis des Feldver-
suchs der EU-Kommission übersenden, um zu einem Um-
denken hinsichtlich dieses Fahrzeugtyps beizutragen. 
Zu Lang-Lkw Typ 2 werden zunächst weitere Fahrversu-
che durchgeführt, um bislang nur theoretisch erlangte 
Erkenntnisse zur Fahrdynamik praktisch abzusichern. Im 
Anschluss an diese Versuche wird über seine weitere Zulas-
sung entschieden.

Das Positivnetz kann weiterhin, wie in der Vergangenheit 
auch, vom BMVI aktualisiert und erweitert werden. Die 
Bundesländer prüfen dazu kontinuierlich Strecken auf 
Eignung. Dabei sind die unteren Verwaltungsbehörden der 
Länder diejenigen, die aufgrund ihrer spezi�schen Kennt-
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nisse der örtlichen Gegebenheiten entscheiden, ob sich 
eine Strecke im nachgeordneten Netz eines Landes für die 
Befahrbarkeit mit Lang-Lkw eignet. 

Zudem werden die positiven Ergebnisse des Abschlussbe-
richts der BASt genutzt, um mit Ländern, die bislang noch 
nicht oder nicht vollumfänglich den Einsatz von Lang-Lkw 
erlauben, Gespräche zu führen mit dem Ziel, sie ebenfalls 
zu einer Freigabe von Strecken zu motivieren. Die Erfah-
rungen aus dem Feldversuch werden in die weiteren Bera-
tungen – auch auf internationaler Ebene – ein
ießen. 

Zeithorizont
Der verlängerte Sattelau
ieger (Lang-Lkw Typ I) wird für 
weitere sieben Jahre bis zum 31.12.2022 versuchsweise zu-
gelassen. In dieser Zeit soll untersucht werden, ob sein Ein-

satz zu Unfällen oder Schwierigkeiten bei der Befahrbarkeit 
von Verkehrsanlagen führt, die in seiner besonderen Länge 
begründet sind. Zu Lang-Lkw Typ 2 werden noch weitere 
Untersuchungen durchgeführt, bevor eine endgültige Ent-
scheidung über seinen dauerhaften Einsatz getroffen wer-
den kann. Er wird zunächst bis zum 31.12.2017 zugelassen.

Das Positivnetz der mit Lang-Lkw befahrbaren Strecken 
wird durch weitere Änderungsverordnungen fortlaufend 
erweitert. 

2017 soll eine Änderungsverordnung erlassen werden, die 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Abschlussbe-
richts der BASt den Einsatz von Lang-Lkw in rechtlicher 
Hinsicht in einigen Aspekten optimiert.
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Das deutsche Verkehrsnetz hat eine anerkannt hohe Qua-
lität und bietet für Verkehrsmittel des Güterverkehrs gute 
und vielseitige Transportmöglichkeiten. Ein Schwerpunkt 
der Verkehrspolitik muss es daher sein, die Leistungsfähig-
keit unserer Infrastruktur für alle Verkehrsträger zu erhal-
ten. Davon sind alle Verkehrsträger des Bundes in gleicher 
Weise betroffen. Zudem müssen auch vorhandene Eng-
pässe aufgelöst und Erweiterungen vorgenommen werden, 
und es müssen technische sowie operationelle Möglich-
keiten genutzt werden, damit wir die Verkehrsinfrastruktur 
an die Anforderungen des modernen Transports anpassen 
und sie noch leistungsfähiger machen können.

Um dies alles zu erreichen, bedarf es erheblicher Anstren-
gungen auch in �nanzieller Hinsicht, da die Bereitstellung 
der nötigen Investitionsmittel über den Bundeshaushalt an 
ihre Grenzen gestoßen ist. Es müssen vorurteilsfrei, jedoch 
unter strenger Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsat-
zes neue Finanzierungsquellen geprüft und ggf. organi-
siert werden. Hierzu ist eine verstärkte Finanzierung durch 
die Nutzer unserer Infrastruktur ebenso sinnvoll wie eine 
Ausweitung von Partnerschaften zwischen Verwaltung und 
Wirtschaft. Es sind auch Anstrengungen nötig, um in unse-
rem überwiegend sehr dicht besiedelten Land die Akzep-
tanz der Bevölkerung für Baumaßnahmen im Bereich der 
Infrastruktur zu erlangen.

2 a. Netzorientierten Bundesverkehrswegeplan 
2030 aufstellen

2 b. Engpässe im Bereich Schiene gezielt au�ösen

Ausgangslage
Die Schiene hat insbesondere auf den europäischen Korri-
doren (vgl. dazu Maßnahme 1 e), aber auch darüber hinaus 
als umweltfreundlicher Verkehrsträger großes Potenzial 
für eine umweltverträgliche Erhöhung der Leistungsfä-
higkeit der deutschen Verkehrsinfrastruktur insgesamt. 
Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden zunächst 
Schwerpunkte gelegt auf die notwendige Sanierung des 
ostdeutschen Eisenbahnnetzes, den Ausbau der Ost-West-
Relationen und die Steigerung der Attraktivität des Schie-
nenpersonenfernverkehrs durch den Ausbau des Hoch-
geschwindigkeitsnetzes. Zudem wurden die Prioritäten 
auf den Ausbau des Netzes für den Schienengüterverkehr 
verlagert. 

Ziel der Maßnahme
Es sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, um noch 
vorhandene Engpässe im Netz für den Schienengüterver-
kehr zu beseitigen und damit Wachstumsmöglichkeiten zu 
nutzen. Das Augenmerk der Umsetzung des Bedarfsplans 
für die Bundesschienenwege, der als Anhang zum Bundes-
schienenwegeausbaugesetz umzusetzende Vorhaben kon-
kretisiert, gilt dabei den Hauptachsen und Knoten des stark 
wachsenden Schienengüterverkehrs, wie es in der Maß-
nahme 1 f beschrieben ist. Darüber hinaus müssen weitere 
laufende Maßnahmen vorangetrieben werden. Einen wich-
tigen Schwerpunkt bildet die Verbesserung der Seehafen-
hinterlandanbindungen.

Beschreibung der Maßnahme 
Um die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs 
zu steigern, müssen die Anstrengungen zum Ausbau der 
für den Schienengüterverkehr wichtigen Strecken und 
Knoten intensiviert und verstetigt werden. Einen Schwer-
punkt bilden dabei die europäischen Korridore (vgl. Maß-
nahme 1 f). Darüber hinaus sind auch die Anbindung des 
Jade-Weser-Ports durch den Ausbau der Strecke Oldenburg 
– Wilhelmshaven sowie der Ausbau der Strecke München 
– Mühldorf – Freilassing zur besseren Schienenanbindung 
des bayerischen Chemiedreiecks von großer Bedeutung für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland. Außerdem wird ak-
tuell eine größere Zahl emp�ndlicher Engpässe im Schie-
nennetz beseitigt, die besonders für den Schienengüterver-
kehr bedeutsam sind. Beispiele hierfür sind der Neubau des 
Schwarzkopftunnels auf der Strecke Hanau – Nantenbach, 
der Ausbau der Umschlagbahnhöfe in Duisburg-Ruhrort 
Hafen und Lehrte, der Ausbau des Rangierbahnhofs Halle 
(Saale) sowie der zweigleisige Ausbau und die Elektri�zie-
rung zwischen Hoyerswerda und der deutsch-polnischen 
Grenze. 
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Die Maßnahme wurde vollständig erledigt.

Der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) erarbeitete Entwurf des Bundes-
verkehrswegeplans (BVWP) wurde am 03.08.2016 vom 
Bundeskabinett beschlossen. Der BVWP ist das wich-
tigste Steuerungsinstrument für die Entwicklung und 
den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Er 
wurde auf Grundlage der im Sommer 2014 veröffent-
lichten Verkehrsprognose 2030 unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit erarbeitet. Am 02.12.2016 hat der Deut-
sche Bundestag drei Ausbaugesetze einschließlich der 
jeweiligen Bedarfspläne für Schiene, Straße und erst-
mals auch für die Wasserstraße beschlossen, die Ende 
Dezember 2016 in Kraft traten.
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Zusätzlich werden im Rahmen des Sofortprogramms See-
hafenhinterlandverkehr II kleinere Maßnahmen mit einem 
Investitionsvolumen von bis zu 400 Mio. € vorbereitet, die 
der gezielten Beseitigung identi�zierter Engpässe im Eisen-
bahnnetz des Seehafenhinterlandes dienen. 

Neben der beschleunigten Fortführung der begonnenen 
Maßnahmen ist eine klare Priorisierung der notwendigen 
Maßnahmen zur gezielten Engpassbeseitigung erforderlich. 
Der neue Bundesverkehrswegeplan 2030 liefert hierfür die 
Grundlage.

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

Die kleineren und schnell realisierbaren Maßnahmen des 
Sofortprogramms Seehafenhinterlandverkehr II sollen bis 
zum Jahr 2020 umgesetzt werden.

2 c. Längere Güterzüge ermöglichen

Ausgangslage
Derzeit sind Güterzüge in Deutschland weitestgehend be-
grenzt auf eine Zuglänge von 740 m, bedingt durch eine 
verbreitet vorhandene Nutzlänge der Überholungsgleise 
von bis zu 750 m. Wie die aktuelle Verkehrsprognose zeigt, 
wächst der Verkehr auf der Schiene auch in den kommen-
den Jahren weiter. Dadurch wird die Nachfrage nach län-
geren und ef�zienteren Zügen zukünftig deutlich steigen. 
Die infrastrukturellen Voraussetzungen für 740 m-Züge 
sind auf wichtigen Magistralen noch nicht durchgehend 
vorhanden. 

Um die Ef�zienz des Güterverkehrs auf der Schiene zu er-
höhen, werden seit Dezember 2012 835 m lange Güterzüge 
auf der Relation Padborg (DK) – Maschen bei Hamburg im 
kommerziellen Betrieb gefahren. In Vorbereitung hierauf 
wurden die Auswirkungen auf Sicherheit und Infrastruk-

tur identi�ziert und notwendige bauliche und betriebliche 
Maßnahmen umgesetzt. Seit Dezember 2015 ist auch die 
direkte Anbindung des Hamburger Hafens an die Relati-
on Padborg (DK) – Maschen für Züge bis zu 835 m Länge 
zugelassen. Gemeinsam mit der Hamburger Port Autho-
rity (HPA) wurden die infrastrukturellen Untersuchungen 
durchgeführt und die erforderlichen Nachweise erbracht. 

Zudem wurden bereits Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten sowie einige Testfahrten mit 1000 m langen Zügen 
auf der Relation Rotterdam (NL) – Betuwelijn – Emmerich 
– Oberhausen erfolgreich durchgeführt. Dabei wurde nach-
gewiesen, dass mit längeren Güterzügen eine Steigerung 
der Ef�zienz erfolgt, da mehr Güter je Zeiteinheit transpor-
tiert werden können. Die Testfahrten fanden allerdings un-
ter „Laborbedingungen“ während einer baubedingten Be-
triebspause statt, in denen keine anderen Züge verkehrten. 

Ziel der Maßnahme
Durch die Ermöglichung längerer Güterzüge auf wichtigen 
Relationen sollen mittel- und langfristig deutliche Ef�- 
zienzsteigerungen im Schienengüterverkehr erreicht wer-
den, um die zu erwartenden erheblichen Mengensteige-
rungen für die Schiene bewältigen zu können. 

Beschreibung der Maßnahme
Ein wesentliches Element zur weiteren Steigerung der 
Netzkapazität ist die durchgehende Befahrbarkeit der 
Hauptachsen für 740 m lange Güterzüge. Aus diesem 
Grund hat die DB AG für rund 100 örtlich benannte Über-
holgleise im deutschen Schienennetz eine Verlängerung 
für 740 m lange Güterzüge zur Aufnahme in den neuen 
Bundesverkehrswegeplan vorgeschlagen. Dieses Programm 
bezieht sich vorwiegend auf die abgebildeten Eisenbahn-
strecken des TEN-Kernnetzes in Deutschland.  Die Bewer-
tung der hierfür erforderlichen Maßnahmen ist eingeleitet, 
wird aber aufgrund der hohen Anforderungen in der De-
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tailtiefe voraussichtlich erst im Laufes des Jahres 2017 vor-
liegen. Diese Untersuchung ist methodisch aufwändig, da 
sie Komponenten der Zugbildung („Auf welchen Netztei-
len würden längere Züge verkehren, wenn sie könnten und 
welche ökonomischen Auswirkungen hat dies?“) als auch 
der fahrplanbasierten Infrastrukturentwicklung („Wo ent-
falten Überholgleise unter welchen Dispositionsbedingun-
gen die größte Wirkung und wie ist diese zu quanti�zie-
ren?“) beinhaltet. Das Programm muss noch entscheidend 
untersetzt werden. Die DB AG erwartet eine Finanzierung 
durch den Bundeshaushalt, für die gegenwärtig noch keine 
Grundlage existiert.

Die DB Netz AG wird weiter untersuchen, ob im Anschluss 
an die Pilotstrecke Padborg (DK) - Maschen weitere Stre-
ckenabschnitte existieren, auf denen längere Güterzüge bis 
835 m ohne nennenswerten Infrastrukturausbau fahren 
können. Auf den in Frage kommenden weiteren Relatio-
nen werden Machbarkeitsprüfungen durchgeführt, um das 
Marktpotenzial, die technischen Lösungen sowie die Wirt-
schaftlichkeit zu bestimmen.  In einem Gespräch mit Ver-
kehrspolitikern des Deutschen Bundestages am 27.11.2014 
haben diese die DB AG gebeten, bis zum Ende der Legisla-
turperiode auch betriebliche Möglichkeiten zu prüfen, die 
zu einer Reduzierung des Infrastrukturaufwandes für das 
Verkehren längerer Güterzüge beitragen können. 

Ergänzend sollen Güterzüge mit bis zu 1.500 m Länge auf 
geeigneten Relationen nachfrageorientiert untersucht wer-
den. Zentrales Problem von mehr als 1.000 m langen Zügen 
ist die Realisierung einer verteilten Traktions- und Brems-
steuerung. Lösungen, wie sie in den USA realisiert wurden, 
erscheinen dabei in Deutschland nicht möglich, da diese 
u. a. den Einsatz der Mittelpufferkupplung voraussetzen, 
die höhere Kräfte übertragen kann als die in Westeuropa 
übliche Kupplung. Die Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten unter Federführung der DB AG mit europäischen 
Industriepartnern haben im Rahmen des europäischen 
Forschungsprogramms Shift2Rail begonnen. Ziel des Pro-
jekts ist es, die technische, betriebliche und wirtschaftliche 
Machbarkeit von bis 1.500 m langen Zügen, bestehend aus 
bis zu drei gekuppelten Zügen mit über die Zuglänge ver-
teilten Lokomotiven, nachzuweisen. Mit Abschluss der ers-
ten Projektphase bis Ende 2018 soll ein zulassungsfähiger 
Prototyp der Steuerung mehrerer verteilter Lokomotiven 
im Zugverband entwickelt, ein erster Probebetrieb aufge-
stellt und die optimal umsetzbare neue Zuglänge identi�-
ziert werden.

Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass bei jeder Erweite-
rung des Schienennetzes für längere Züge Auswirkungen 
auf die Infrastruktur und die Sicherheit zu berücksichtigen 
sind. Zudem werden dafür erhebliche Aufwendungen in die 

Infrastruktur notwendig, die nur nach einer Überprüfung 
und zumeist stufenweise �nanziert werden können, wo 
dies aufgrund des Güterverkehrsau¶ommens sinnvoll ist.

Zeithorizont
Die Bewertung der im deutschen Schienennetz erforderli-
chen Maßnahmen, um die relevanten Korridore für 740 m 
lange Züge zu ertüchtigen, wird voraussichtlich bis Ende 
des Jahres 2017 abgeschlossen. Die Ergebnisse der von 
der DB AG beauftragten Untersuchungen zu weiteren für 
835 m-Züge geeigneten Strecken werden nach Fertigstel-
lung vorgelegt.

Eine Entscheidung der DB AG über die Einführung des 
kommerziellen Betriebs mit Zügen mit einer Länge zwi-
schen 1.000 m und 1.500 m kann erst nach Vorliegen der 
Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben zu Zügen mit 
1.500 m Länge erfolgen. Für die Durchführung der techni-
schen Entwicklungsarbeiten sind insgesamt mindestens 5 
Jahre, für die Umrüstung der Fahrzeuge und Anpassung der 
Streckeninfrastruktur ein noch nicht abschätzbarer weite-
rer Zeitraum erforderlich.

2 d. Verkehrstauglichkeit von Straßenbrücken,  
Eisenbahnüberführungen und Schleusen  
sichern 

Ausgangslage
Für die gut ausgebauten deutschen Verkehrsnetze ha-
ben Straßenbrücken und Eisenbahnüberführungen sowie 
Schleusen an Bundeswasserstraßen eine besondere Bedeu-
tung. Ersatzinvestitionsmaßnahmen und Instandhaltung 
an diesen Bauwerken sind mit sehr hohen Kosten verbun-
den. Aufgrund der Alterung und der überproportionalen 
Verkehrsentwicklung – auf Bundesfernstraßen insbesonde-
re des Schwerverkehrs, aber auch der steigenden Gesamt-
gewichte – sind bei vielen älteren Brücken die Tragreserven 
zunehmend aufgebraucht. An den Bundeswasserstraßen 
wurden etwa die Hälfte der Schleusen- und Wehranlagen 
vor 1950 und etwa 10 % der Anlagen vor 1900 errichtet. 
Mittlerweile führt diese historische Entwicklung zu proble-
matischen Altersstrukturen und somit zu kurz- und mittel-
fristigem Handlungsbedarf. 

Für die Bundesfernstraßen hat das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gemeinsam mit 
der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und in Abstim-
mung mit den zuständigen Straßenbauverwaltungen der 
Länder eine „Strategie zur Ertüchtigung der Straßenbrü-
cken im Bestand der Bundesfernstraßen“ entwickelt, in 
der das bundeseinheitliche Vorgehen, die objektbezogenen 
Nachrechnungen und die systematische Brückenertüchti-
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gungsplanung festgelegt sind. Hierzu wurde dem Aus-
schuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des Deut-
schen Bundestages im Mai 2013 ein Bericht vorgelegt. Um 
die notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen im Bundes-
fernstraßennetz beschleunigt abzuarbeiten, wurde im Jahr 
2015 ein Programm zur Brückenmodernisierung aufgelegt. 
Im Rahmen des Programms werden größere Brückener-
tüchtigungsmaßnahmen mit einem Bauvolumen jeweils 
über 5 Mio. € im Straßenbauplan separat dargestellt und 
die für die Brückenertüchtigung vorgesehenen Haushalts-
mittel in dem entsprechenden Erhaltungstitel gesondert 
ausgewiesen.

Für die Schieneninfrastruktur wurde zum Erhalt und zur 
Modernisierung des bestehenden Schienennetzes am  
12. Januar 2015 abermals eine Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung (LuFV II) mit der DB AG geschlossen, in 
der die Zurverfügungstellung von Mitteln für die Schiene 
bis zum Jahr 2019 geregelt ist. Für die Bundesschienenwe-
ge muss beachtet werden, dass das BMVI keinen Ein
uss 
auf das operative Geschäft der als Wirtschaftsunternehmen 
handelnden DB AG bzw. deren Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen DB Netz AG nehmen kann. Allerdings wurden 
DB AG/DB Netz AG mit dem erneuten Abschluss der LuFV 
II im Januar 2015 weiterhin in die �nanziell auskömmliche 
Lage versetzt, in eigener unternehmerischer Verantwor-
tung die erforderlichen Ersatzinvestitionen an ihren Eisen-

bahnüberführungen tätigen zu können. Ebenso wurde ein 
angemessener Instandhaltungsbetrag, den die DB AG zu 
leisten hat, vertraglich vereinbart.

Ziel der Maßnahme
Es ist dringend notwendig, dafür Sorge zu tragen, dass die 
genannten Bauwerke als wesentliche Bestandteile des Ver-
kehrsnetzes in ihrer Funktionsfähigkeit gesichert werden, 
zumal einzelne Ausfälle zu massiven, teilweise großräu-
migen Behinderungen des Güterverkehrs führen würden. 
Künftige Beeinträchtigungen des Güterverkehrs durch 
Lastbeschränkungen oder gar Sperrungen von Brücken 
und Schleusen sind soweit wie möglich zu vermeiden.

Beschreibung der Maßnahme 
Im Bereich der Bundesfernstraßen ist für die Umsetzung 
der Strategie zur Brückenertüchtigung neben der objektbe-
zogenen Prüfung und Nachrechnung der Tragfähigkeit auf 
der Grundlage aktueller und zukünftiger Verkehrsbelastun-
gen eine netzbezogene und länderübergreifende Brücken-
ertüchtigungsplanung erforderlich. Diese Planung muss 
fachübergreifend und unter Berücksichtigung der verkehr-
lichen Auswirkungen erfolgen und eingebunden sein in die 
strukturierte Erhaltungsplanung der Bundesfernstraßen. 
Die einzelnen Länderkonzepte zur Brückenertüchtigung 
werden regelmäßig mit den Ländern koordiniert und mit 
den Vorgaben des Bundes abgeglichen. Wichtige Strecken 



für den erlaubnisp
ichtigen Schwerverkehr werden bei der 
Festlegung der Dringlichkeiten (Priorisierung) der Ertüch-
tigung von Brücken im Zuge der Bundesfernstraßenerhal-
tung soweit wie möglich berücksichtigt.

Im Zeitraum 2017 bis Ende 2020 stehen im Programm zur 
Brückenmodernisierung rd. 2,9 Mrd. € zur Verfügung. Die 
Haushaltsansätze enthalten ab 2017 jährlich auch einen 
Sockelbetrag von 100 Mio. € für die Ertüchtigung kleine-
rer Brücken mit einem Bauvolumen unter 5 Mio. €, um die 
Brückenmodernisierung ganzer Streckenabschnitte voran-
zutreiben.

Im Bereich der Bundesschienenwege sollen im Rahmen der 
bis 2019 im Bundeshaushalt zur Verfügung stehenden  
28 Mrd. € für Instandhaltung, Ersatz und Modernisierung 
des Bestandsnetzes u. a. mindestens 875 Eisenbahnüber-
führungen erneuert werden. Die DB AG berichtet dem 
BMVI jährlich den Fortschritt im Zuge des gemäß LuFV II 
vereinbarten Infrastrukturzustands- und entwicklungsbe-
richts.

Im Netz der Bundeswasserstraßen ist die Funktionsfä-
higkeit der Schleusen und Wehre für den Güterverkehr 
unabdingbar. Mit den Brücken, Dükern, Durchlässen und 
Pumpwerken bilden sie den wesentlichen Bestandteil der 
verkehrlichen Infrastruktur. Schwerpunkte der Investiti-
onen in die verkehrliche Infrastruktur sind die Substan-
zerhaltung des bestehenden Bundeswasserstraßennetzes 
mit seinen Anlagen sowie die Netzoptimierung und der 
Ausbau. Hierfür stehen einschließlich des Infrastrukturbe-
schleunigungsprogramms für den Neubau der 5. Schleu-
senkammer in Brunsbüttel (NOK) in den nächsten Jahren 
durchschnittlich rd. 670 Mio. € zur Verfügung.

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

2 e. Projektplan Straßenverkehrstelematik 2015 
umsetzen

Ausgangslage
Telematik hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur den 
Logistiksektor fundamental verändert, sondern wesentlich 
dazu beigetragen, die Kapazitäten auf allen Verkehrswegen 
und bei nahezu allen Verkehrsträgern zu erhöhen. Mit ihrer 
Hilfe kann die Vernetzung der Verkehrssysteme gesteigert, 
die Verkehrssicherheit erhöht und der Verkehr insgesamt 

üssiger gestaltet werden. Wesentliche Grundlage für den 
Einsatz von Verkehrstelematik sind Informationsdaten 
zum Verkehr, die u. a. durch eine Anbindung der Verkehrs-
rechnerzentralen an den Mobilitäts Daten Marktplatz 

bereitgestellt werden (vgl. Maßnahme 3 b und 3 c). Zur 
Errichtung straßenverkehrstelematischer Einrichtungen 
stellt der Bund den Ländern jährlich rd. 50 Mio. € bereit. 

Ziel der Maßnahme
Die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit von hoch 
belasteten Bundesautobahnabschnitten soll durch den 
strategischen Einsatz von Telematik-Einrichtungen weiter 
erhöht und eine Verbesserung des Verkehrs
usses (Stauver-
meidung) erreicht werden. 

Beschreibung der Maßnahme
Kapazitätsreserven im Straßennetz sollen durch den Ver-
kehrs
uss beein
ussende dynamische Maßnahmen, wie 
z. B. Überholverbote, Höchstgeschwindigkeiten, temporäre 
Seitenstreifenfreigabe und Wechselwegweisung bedarfs-
orientiert und ef�zienter genutzt werden. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen mit Verkehrsbeein
ussungsanla-
gen bei der Ausstattung unfallträchtiger und stauanfälliger 
Streckenabschnitte wird gemeinsam mit den Ländern der 
im Jahr 2015 ausgelaufene Projektplan Straßenverkehrs-
telematik auf strategischer Ebene weiterentwickelt. Dabei 
werden neue und zukunftsweisende „Intelligente Verkehrs-
systeme“ (IVS) einbezogen. Beispielhaft sind hier Projekte 
zum telematischen Lkw-Parken sowie Maßnahmen zur 
Einführung von kooperativen Systemen im Rahmen des 
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C-ITS Korridors Rotterdam − Frankfurt am Main − Wien zu 
nennen. Der Projektplan Straßenverkehrstelematik ist als 
Maßnahme im IVS-Aktionsplan enthalten und wird vom 
IVS-Beirat begleitet. 

Zeithorizont
Straßenverkehrstelematische Maßnahmen werden in Ab-
hängigkeit der örtlichen Verkehrssituation kontinuier-
lich entwickelt und umgesetzt. 

2 f. Zusätzliche Park�ächen an Bundesautobah-
nen schaffen

Ausgangslage
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) hat sich zum Ziel gesetzt, die Parkkapa-
zität für Lkw an Bundesautobahnen weiter auszubauen. 
Ziel für die 18. Legislaturperiode waren 6.000 neue Stell-
plätze. Dieses Ziel wurde erreicht. Damit stehen bis zum 
Ende der Legislaturperiode bundesweit rund 49.000 Lkw-
Parkmöglichkeiten auf Rastanlagen zur Verfügung. Seit 
2008 hat der Bund über 950 Mio. € in die Verkehrs¨ächen 
der Rastanlagen investiert. Dennoch kommt es noch auf 
einigen Rastanlagen auf den Hauptachsen des Straßengü-
terverkehrs nachts zu Engpässen, wie auch Erhebungen der 
Lkw-Parksituation zeigen. 

Ziel der Maßnahme
Für alle Verkehrsteilnehmer soll ein modernes und am 
Bedarf orientiertes Park- und Versorgungssystem entlang 
der Bundesautobahnen (BAB) geboten werden. Nur wenn 
Lkw-Fahrpersonal gut ausgeruht und versorgt ist, kann es 
seine Fahrt sicher und erholt fortsetzen. Zentraler Punkt ist 
hierbei die deutliche Verbesserung des Lkw-Parkangebots. 
Die digitale Unterstützung der Fahrer bei der Parkplatz-
suche soll verbessert werden. Wegen des zu erwartenden 
weiteren Anstiegs des Güterverkehrsau±ommens bleibt 
es daher weiterhin eine wichtige Aufgabe, die Parkplatz-
kapazitäten für Lkw auf Rastanlagen zu erhöhen.

Beschreibung der Maßnahme
Voraussichtlich im Herbst 2017 wird die neue Bedarfs-
prognose 2030 vorliegen, auf deren Basis dann weitere 
Maßnahmen geprüft werden können (z. B. Pilotvorhaben 
zur Nutzung von Flächen neben den Bundesautobahnen 
unter Einbeziehung privater Investoren auf geeigneten 
Streckenabschnitten bei nachweislich festgestelltem Be-
schaffungsbedarf und unter Berücksichtigung aller recht-
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen). Der 
Lkw-Parkbedarf soll zunächst vorrangig durch konventi-
onelle Baumaßnahmen auf den Rastanlagen der Bundes-
autobahnen gedeckt werden. Die entsprechenden Projekte 
werden in regelmäßigen Besprechungen mit den Ländern 
abgestimmt. Hinzu kommen die telematischen Orientie-
rungsmaßnahmen, insbesondere Kolonnen- und Kom-
paktparken sowie Lkw-Leitsysteme. Künftige Strecken für 
Lkw-Parkleitsysteme werden mit den Ländern abgestimmt 
und in einem Projektplan zusammengefasst. Die statisti-
schen Daten der Rastanlagen und die dynamischen Daten 
der Lkw-Parkleitsysteme werden privaten Dienstleistern 
angeboten, die mittels Smartphone-Apps und anderer Te-
lematikdienstleistungen dafür sorgen, dass die Informatio-
nen in das Führerhaus kommen und dadurch Fahrerinnen 
und Fahrer über Parkmöglichkeiten informiert werden. 

Zeithorizont
Der Bau von Lkw-Parkständen ist entsprechend der stei-
genden Lkw-Parknachfrage eine Daueraufgabe. 
Der Projektplan für Parkleitsysteme wird in die Fortschrei-
bung des Projektplans Straßenverkehrstelematik (vgl. Maß-
nahme 2 e) einbezogen.

2 g. Verlässliche Finanzierungsgrundlagen für  
Infrastruktur des Bundes sichern

Ausgangslage
Deutschland ist Wachstumsmotor in Europa und besitzt 
ein hohes Ansehen als Land der Innovationen. Eine wich-
tige Grundlage hierfür ist die Qualität und Leistungsfä-
higkeit der Infrastruktur. Mit einer nachhaltig aktivieren-
den Mobilitätspolitik sichert das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) den Erhalt und 
notwendigen Ausbau unserer Infrastruktur und investiert 
in die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. 

Zur Umsetzung dieser Mobilitätspolitik wurde der Etat im 
Bundeshaushalt für Investitionen in die Verkehrsinfra-
struktur auf ein Rekordniveau erhöht. Dabei wurden klare 
Prioritäten gesetzt. Die Investitionen 
ießen dahin, wo sie 
die größte verkehrliche Wirkung und den größten wirt-
schaftlichen Nutzen erreichen. Entsprechend diesen Zielen 
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wurde der Bundesverkehrswegeplan 2030 erarbeitet. Zu-
dem hat das BMVI die Nutzer�nanzierung gestärkt. Nach 
der Ausweitung der Lkw-Maut auf weitere 1.100 km Bun-
desstraßen seit dem 1. Juli 2015 werden seit dem 1. Oktober 
2015 auch Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen in die Mautp
icht ein-
bezogen. Zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und 
Finanzierungssicherheit im investiven Bereich sind darü-
ber hinaus mit dem Bundeshaushalt 2014 die haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden.  

Ziel der Maßnahme
Es sind alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, 
um die eingeleitete Investitionswende und die erforderli-
chen Investitionen in die Verkehrswege des Bundes dau-
erhaft für alle Verkehrsträger und für deren Übergänge zu 
anderen Verkehrsträgern zu sichern. Dabei ist ein wichtiger 
Grundsatz: „Erhalt geht vor Neu- und Ausbau.“

Beschreibung der Maßnahme
In den Bundeshaushalten der 18. Legislaturperiode wird 
das Investitionsniveau des BMVI für Infrastrukturvorhaben 
schrittweise angehoben. In der folgenden Tabelle sind die 
Investitionen dargestellt, die ausschließlich der Verkehrs-
infrastruktur zugute kommen:
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Infrastrukturinvestitionslinie in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 2018

Schienenwege des Bundes 4.229 4.604 4.998 6.064 5.631

Straße 5.091 5.093 6.208 6.480 7.389

Wasserstraße 1.005 977 974 1.056 956

Weitere Bereiche 
(einschl. Kombinierter Verkehr)

132 131 127 157 137

Summe 10.457 10.805 12.307 13.757 14.113

Im Einzelnen wird das vereinbarte 5-Mrd.-€-Paket bis 2017 
umgesetzt. Von den zusätzlichen Mitteln für Investitionen 
entfallen 1,05 Mrd. € auf die Schienenwege des Bundes, 
3,6 Mrd. € auf die Bundesfernstraßen und 350 Mio. € auf 
die Bundeswasserstraßen. Zudem wurde die Erhöhung der 
Verkehrsinvestitionen in den Jahren 2018 und 2019 mit 
zusätzlichen Mitteln in einer Höhe von jeweils 1,8 Mrd. € 
fortgeführt.

Zusätzlich werden aus dem 10-Mrd.-€-Paket der Bundes-
regierung für Zukunftsinvestitionen im Zeitraum 2016 
bis 2018 etwa 3,1 Mrd. € für die Verkehrsinfrastruktur des 
Bundes bereitgestellt. Hiervon 
ießen rd. 1,9 Mrd. € in die 
Bundesfernstraßen, rd. 1 Mrd. € in die Bundesschienenwe-
ge und 200 Mio. € in die Bundeswasserstraßen. 
In der Finanzplanung wurden weitere Investitionsmittel 
für die Verkehrsinfrastruktur für die Jahre 2018 und 2019 in 
Höhe von 625 Mio. € im Jahr 2018 und etwa 640 Mio. € im 
Jahr 2019 berücksichtigt.

Hinzu kommt die Bereitstellung von 1,7 Mrd. € EU-För-
dermitteln für den Zeitraum 2014 - 2019 für deutsche 
Projekte im transeuropäischen Verkehrsnetz.

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs wird die Erhö-
hung der Mittel im Bundeshaushalt durch eine Auswei-
tung der Nutzer�nanzierung weiter gestärkt. Im Jahr 
2018 soll die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen ausge-
weitet werden. Das Gesetz zur Einführung einer Infra-
strukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstra-
ßen für Pkw schafft eine weitere Grundlage, um den 
Systemwechsel zur Nutzer�nanzierung der Infrastruktur 
in Deutschland zu vollziehen. Alle Einnahmen werden 
zweckgebunden für Investitionen in die Verkehrsinfra-
struktur genutzt.

Im Rahmen der Investitionswende erfolgt über die ge-
nannten Maßnahmen hinaus eine stärkere Einbindung 
privaten Kapitals durch zusätzliche Projekte in Öffent-
lich-Privater Partnerschaft („Neue Generation“) und die 
Weiterentwicklung der bestehenden Modelle (vgl. Maß-
nahme 2 h). 
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Zeithorizont
Im Bereich der Nutzer�nanzierung wird folgende weitere 
Planung zugrunde gelegt: 

 � Einführung einer Infrastrukturabgabe für Pkw, die 
einen angemessenen Beitrag zur Infrastruktur�-
nanzierung von Haltern von nicht in Deutschland 
zugelassenen Fahrzeugen gewährleistet, sobald die Eu-
roparechtskonformität des Gesetzes bestätigt wurde.

 � Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen. Die 
Umsetzung wird vorbereitet und soll im Jahr 2018 re-
alisiert werden (Einnahmen bis zu 2 Mrd. € p. a.; neues 
Wegekostengutachten notwendig).

Investitionshochlauf des BMVI 
Mittel für Infrastrukturinvestitionen ab 2014 im Vergleich zu den Jahren 2009-2013 

In 2018: Ausweitung der 
Lkw-Maut auf alle 
Bundesstraßen  

2014       2015               2016                 2017                    2018                    2019 

16 Mrd. € 
 
 
 
15 Mrd. € 
 
 
 
14 Mrd. € 
 
 
 
13 Mrd. € 
 
 
 
12 Mrd. € 
 
 
 
11 Mrd. € 
 
 
 
10 Mrd. € 

Durchschnittliche Investitionsmittel 2009-
2013: ca. 10,7 Mrd. Euro p.a. (inkl. 
Konjunkturpakete) 

Investitionshochlauf BMVI: 

1. Erhöhung Investitionsetat: 5-Mrd.-€-Paket 2014 - 2017 

2. Nutzerfinanzierung: Ausweitung Lkw-Maut ab 2015 

3. Erhöhung Investitionsetat: 10-Mrd.-€- Paket 2016 - 2018 

4. Erhöhung Investitionsetat 2018 - 2019 (Fortschreibung 5-Mrd.-€- 
    Paket / zusätzliche Mittel HH 2015) 
    

Forderungen der Kommissionen 
Bodewig/Daehre für den Bund: + 3 Mrd. 
Euro p.a. bis 2019 

BMVI
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2 h. ÖPP-Projekte im Bereich der Bundesfern-
straßen fortentwickeln

Ausgangslage
Im Bundesfernstraßenbereich werden seit 2005 kontinu-
ierlich Projekte in Öffentlich-Privaten-Partnerschaften 
(ÖPP) auf den Weg gebracht. Die für ÖPP-Projekte typische 
Lebenszyklusbetrachtung, d. h. Bauen, Betreiben, Erhalten 
(jeweils einschließlich Erhaltungs- und Ausführungspla-
nung und Management) und anteiliges Finanzieren „aus 
einer Hand“, verbunden mit einem Risikotransfer, bietet bei 
geeigneten Vorhaben einen Anreiz zur schnellen und ef�-
zienten Leistungserbringung. 

Mit den vier A-Modell-Pilotprojekten1 der 1. Staffel (2005 
bis 2009) wurde ÖPP als Beschaffungsvariante im Bundes-
fernstraßenbereich entwickelt. Weitere neun ÖPP-Projekte 

1 Das A-Modell für den mehrstrei�gen Autobahnausbau ist mit 
Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut auf Autobahnen 
möglich geworden. Dabei werden der Bau zusätzlicher Fahr-
streifen, der Erhalt und Betrieb aller Fahrstreifen sowie die Fi-
nanzierung des Maßnahmenpaketes an einen privaten Betreiber 
zur Ausführung übertragen. Dafür erhält der Betreiber das Ge-
bührenau¶ommen oder Teile davon aus der Lkw-Maut für den 
betreffenden Streckenabschnitt. Im Bedarfsfall kann der Bund 
zuzüglich zur Lkw-Maut eine Anschub�nanzierung leisten.

der 2. Staffel2 mit fortgeschriebenen Projektstrukturen sind 
derzeit entweder bereits realisiert, in der baulichen Um-
setzung, im Vergabeverfahren oder noch in der Vorberei-
tungsphase; im letztgenannten Fall werden die ÖPP-Ver-
gabeverfahren schnellstmöglich – jeweils abhängig von der 
Baurechtsschaffung durch die Länder und der haushalts-
rechtlich notwendigen positiven Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung – gestartet. Die EU fördert ÖPP-Projekte durch 
unterschiedliche Instrumente der Europäischen Investiti-
onsbank. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) hat auºauend auf den bisherigen Erfah-
rungen in Abstimmung mit dem Bundesministerium der 
Finanzen Ende April 2015 eine Neue Generation von ÖPP-
Projekten im Bundesfernstraßenbereich auf den Weg ge-
bracht. Die derzeit 11 Projekte der Neuen Generation ÖPP 

2 Bei der Umsetzung der ÖPP-Projekte der 2. Staffel wurde der 
Vergütungsmechanismus vereinfacht. So erfolgt bei einem ÖPP-
Projekt der 2. Staffel die Vergütung über einen Einheitsmautsatz, 
so dass der Private pro mautp
ichtigem Fahrzeugkilometer eine 
im Wettbewerb ermittelte Einheitsmaut erhält. Weitere ÖPP-
Projekte der 2. Staffel sind als Verfügbarkeitsmodelle ausgestal-
tet, so dass sich die Vergütung nach der Verfügbarkeit der Ver-
tragsstrecke für die Verkehrsteilnehmer richtet und damit nicht 
mehr verkehrsmengenabhängig ist.
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umfassen rund 670 Kilometer Bundesfernstraßen mit ei-
nem Gesamtvolumen von insgesamt rund 15 Mrd. € (davon 
rd. 7,5 Mrd. € Bauvolumen und rd. 7,5 Mrd. € für Betrieb, 
Erhaltung und (anteilige) Finanzierung. Die Neue Generati-
on ÖPP hat folgende Merkmale:

 � Ausgestaltung als Verfügbarkeitsmodell, in Einzelfäl-
len ggf. als F-Modell3  nach dem Fernstraßenbauprivat-
�nanzierungsgesetz,

 � Ausweitung von Ausbaumaßnahmen hochbelasteter 
Autobahnen auch auf Erhaltungs- und Lückenschluss-
projekte sowie erstmalig auch ÖPP-Projekte auf Bun-
desstraßen,

 � Einbindung institutioneller Anbieter (z. B. Versicherun-
gen, Pensionsfonds) durch die Auftragnehmer, auch 
Nutzung neuer Finanzierungsinstrumente wie Projekt-
anleihen.

Die ÖPP-Vergabeverfahren für die ersten Projekte der Neu-
en Generation – die BAB A 10/A 24 zwischen AS Neuruppin 
(A 24) und AD Pankow (A 10) sowie die BAB A 3 AK Biebel-
ried – AK Fürth/Erlangen laufen derzeit.

Um der Forderung nach mehr Transparenz nachzukom-
men, hat das BMVI im Januar 2016 eine „Systematische 
Darstellung projektvertraglicher Regelungen für ÖPP-Pro-
jekte im Bundesfernstraßenbereich“ auf seiner Homepage 
veröffentlicht. 

Ziel der Maßnahme
Im Interesse der Schaffung von verlässlichen Realisierungs-
grundlagen für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes (vgl. 
Maßnahme 2 g) sollen auch ÖPP-Projekte als Bestandteil 
des Investitionshochlaufs verstärkt berücksichtigt wer-
den. Mit der Neuen Generation ÖPP sollen notwendige 
Straßenbaumaßnahmen schneller und ef�zienter umge-
setzt, Stau und durch Stau verursachte volkswirtschaftliche 
Nachteile minimiert und ein Rahmen für Anlagemöglich-
keiten für privates Kapital geschaffen werden. Das Ziel des 
BMVI ist es, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 
öffentlichen Auftraggebern und privaten Auftragnehmern 
als Realisierungsalternative im Bundesfernstraßenbereich 
weiter zu nutzen, wenn dies wirtschaftlicher ist. Zudem soll 
verstärkt auf eine Standardisierung hingewirkt werden, um 
die Etablierung von ÖPP-Projekten mittel- bis langfristig zu 
erleichtern. Ziel ist die Entwicklung von unterschiedlichen 

3 Bei dem F-Modell nach dem Fernstraßenbauprivat�nanzie-
rungsgesetz baut, betreibt und erhält ein Privater einen Stre-
ckenabschnitt und erhält das Recht, von allen Nutzern (Lkw und 
Pkw) selbst Maut zu erheben. Das F-Modell ist beschränkt auf 
Brücken, Tunnel und Gebirgspässe im Zuge von Autobahnen 
und Bundesstraßen sowie mehrstrei�ge Bundesstraßen mit ge-
trennten Fahrbahnen für den Richtungsverkehr.

Modellstrukturen, die dem heterogenen Beschaffungsbe-
darf des Bundes im Bereich der Bundesfernstraßen gerecht 
werden.

Beschreibung der Maßnahme
Der Start weiterer ÖPP-Vergabeverfahren durch die jeweils 
zuständigen Vergabestellen sowie die genauen Projektzu-
schnitte hängen insbesondere von der Schaffung des Bau-
rechts durch die Straßenbauverwaltungen der Länder und 
dem Ergebnis der jeweiligen Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung (WU) ab. Es ist ein kontinuierlicher „Deal 
ow“ von 
rund 2 Projekten pro Jahr angestrebt. Verschiedene Projek-
te sind in Vorbereitung.

Da bei den ÖPP-Projekten der 2. Staffel insbesondere der 
Vergütungsmechanismus verändert wurde, wird paral-
lel die Methodik der WU evaluiert, weiterentwickelt und 
standardisiert. Ferner sollen einzelne Finanzierungskom-
ponenten und -alternativen von ÖPP-Projekten überprüft 
werden. 

Zeithorizont
Bei ÖPP handelt es sich um eine Daueraufgabe.

2 i. Mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für not-
wendige Infrastrukturmaßnahmen schaffen

Ausgangslage
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) hat im November 2012 das Handbuch 
für eine gute Bürgerbeteiligung veröffentlicht, das sich an 
Vorhabenträger, Behörden und Bürger richtet. Es stellt den 
Planungsverlauf bei Bundesverkehrswegevorhaben dar 
und erläutert die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbetei-
ligung auf den einzelnen Planungsebenen. Darüber hinaus 
enthält es eine Art Werkzeugkasten mit Vorschlägen, wie 
die gesetzlichen Beteiligungsregeln besser und intensiver 
genutzt bzw. durch auf den Einzelfall zugeschnittene, zu-
sätzliche Informations- und Beteiligungsangebote ergänzt 
werden können. Mit dem Handbuch soll sichergestellt wer-
den, dass Betroffene bei der Planung und der Realisierung 
von Verkehrsprojekten möglichst frühzeitig eingebunden 
werden. 

Ziel der Maßnahme
Durch eine frühzeitige, offene und kontinuierliche Bürger-
beteiligung sollen die berechtigten Interessen der Betroffe-
nen von Infrastrukturvorhaben ernst genommen werden. 
Gleichzeitig ist Deutschland auf eine leistungsfähige Inf-
rastruktur angewiesen, um ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum sicherstellen und den Transit- und Exportver-
kehr bewältigen zu können. Die Verkehrswege stellen dabei 



bundesweite Netze dar, deren Leistungsfähigkeit dem Ge-
meinwohl dient. Die regionalen Belange Einzelner müssen 
daher stets gegen das öffentliche Interesse an einem funk-
tionsfähigen Gesamtnetz abgewogen werden. Wichtige In-
frastrukturvorhaben müssen – im Dialog mit Bürgerinnen 
und Bürgern – weiterhin umsetzbar sein.

Beschreibung der Maßnahme
Das BMVI ist nicht selbst Planungs- oder Genehmigungs-
behörde. Es achtet jedoch auf die Anwendung des Hand-
buchs durch seinen nachgeordneten Bereich bzw. durch die 
Länder als Auftragsverwaltung des Bundes.

Auch ruft das BMVI das Handbuch bei allen geeigneten Ge-
legenheiten in Erinnerung.

Zu gegebener Zeit wird das BMVI das Handbuch auf seine 
Wirksamkeit hin überprüfen, um festzustellen, ob und wie 
die enthaltenen Vorschläge in der Praxis umgesetzt wer-
den, wie sie sich bewähren und wo ggf. Nachsteuerungen 
notwendig sind.

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

2 j. Baustellenmanagement auf Bundesautobah-
nen weiter optimieren

Ausgangslage
Auf der Grundlage eines gemeinsam entwickelten Baustel-
lenmanagements melden die Länder dem Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) turnus-
mäßig ihre geplanten Arbeitsstellen auf Bundesautobahnen 
mit Angaben über die zu erwartenden Bauzeiten und über 
die verkehrliche Leistungsfähigkeit. Damit ist einzelfallbe-
zogen u. a. eine Einschätzung der Stauwahrscheinlichkeit 
und damit eine Minimierung der Verkehrsbeeinträchtigun-
gen möglich. Auch die Ermittlung von Bauzeiten beruht 
derzeit meist auf Erfahrungswerten aus vorangegangenen 
Bauvorhaben in den jeweiligen Straßenbaudienststellen 
und wird nur teilweise systematisch durchgeführt. Mit dem 
von einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe erarbeiteten aktu-
ellen „Bauzeitenkatalog“, der Zeitvorgaben für Standard-
bauweisen bei Erhaltungsmaßnahmen im Straßen- und 
Brückenbau enthält, wurde den Straßenbauverwaltungen 
der Länder ein praxisorientiertes Hilfsmittel an die Hand 
gegeben, um angemessen knappe Bauzeiten für Baumaß-
nahmen an Bundesautobahnen ermitteln zu können.Um 
vorhandene Optimierungspotenziale zu erschließen, ist der 
Bauzeitenkatalog um ein weiteres Verfahren zur Bauzeiter-
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mittlung ergänzt worden. Es basiert auf dem Controlling-
system Bundesfernstraßenbau. 

Ziel der Maßnahme
Um die Belastungen für die Verkehrsteilnehmer durch 
Baustellen auf Bundesautobahnen so gering wie möglich 
zu halten, soll das bereits vorhandene Baustellenmanage-
ment weiter verbessert werden. 

Beschreibung der Maßnahme 
Der vom BMVI 2011 eingeführte „Leitfaden zum Arbeits-
stellenmanagement auf Bundesautobahnen“ soll gemein-
sam mit den Ländern weiterentwickelt werden. Da für die 
Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen bisher nur 
ein einschlägiges Verfahren zur Abschätzung der Ver-
kehrsbehinderungen einer Arbeitsstelle zur Verfügung 
steht, werden im Leitfaden zum Arbeitsstellenmanage-
ment auf Bundesautobahnen der Einsatz IT-gestützter 
Lösungen zur volkswirtschaftlichen Bewertung der ver-

kehrlichen Auswirkungen unter Verwendung von Refe-
renzganglinien gefordert. Zukünftig soll eine bundesweit 
einheitliche und standardisierte Bewertung der verkehr-
lichen Auswirkungen einer Arbeitsstelle mit IT-gestütz-
ten Hilfsmitteln möglich sein. Dafür wurde ein methodi-
scher Ansatz zur Beurteilung von geplanten Arbeitsstellen 
entwickelt. Dieser zeichnet sich durch eine deutlich prä-
zisere Nachbildung des Verkehrsablaufs zur Einschätzung 
unterschiedlicher baulicher und betrieblicher Szenarien für 
geplante Arbeitsstellen aus. Das BMVI strebt dabei an, die 
von Arbeitsstellen verursachten verkehrlichen Störungen 
zukünftig bereits bei der Planung nach einem bundesein-
heitlichen IT-gestützten Verfahren, dem sogenannten Ver-
kehrsanalysesystem, volkswirtschaftlich abzuschätzen.

Zeithorizont 
Derzeit läuft das Vergabeverfahren. Die Softwareentwick-
lung des Verkehrsanalysesystems soll ab 2018 erfolgen.

© Fotolia RAW - Fotolia.com



3.

Bessere Vernetzung
aller Verkehrsträger

erreichen

30 3. Bessere Vernetzung aller Verkehrsträger erreichen



313. Bessere Vernetzung aller Verkehrsträger erreichen

Deutschland bietet ein groß
ächiges Netz an Verkehrswe-
gen mit vielfältigen Verknüpfungen der einzelnen Ver-
kehrsträger Schiene, Straße, Luft und Wasserstraße, die in 
ihrer Dichte, ihrem Umfang und ihrer Leistungsfähigkeit 
weltweit wohl einzigartig sind. Damit haben Spediteure in 
Deutschland bereits heute vielfältige Wahlmöglichkeiten, 
ihre Transporte bestmöglich zu organisieren und ef�zient 
durchzuführen. Und die einzelnen Verkehrsträger stehen 
dabei miteinander in direktem Wettbewerb.

Die bisherige Vernetzung der Verkehrsträger muss gleich-
wohl weiter optimiert werden, wenn es gelingen soll, den in 
den Prognosen bis 2030 vorausgesagten überdurchschnitt-
lichen Zuwachs des Güterverkehrs in unserem Land zu be-
wältigen. Dabei müssen die jeweiligen Stärken der einzel-
nen Verkehrsträger genutzt werden, um in der Gesamtheit 
ein Optimum an Leistungsfähigkeit und Umweltfreund-
lichkeit zu erreichen. Um die Möglichkeiten einer höheren 
Intermodalität kurz-, mittel- und langfristig zu erhöhen, 
müssen frühzeitig die Weichen dafür gestellt und die not-
wendigen technischen, organisatorischen und infrastruk-
turellen Neuerungen vorgenommen werden. Hierbei sind 
auch die Möglichkeiten der Digitalisierung einzubeziehen.

3 a. Leistungsfähige digitale Infrastruktur für  
Güterverkehr und Logistik sicherstellen

Ausgangslage
Die Qualität der digitalen Infrastruktur entscheidet zuneh-
mend über die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und über die Arbeitsplatzsicherung. Eine leistungsfähi-
ge Digitalisierung ist daher nicht nur ein zentrales gesell-
schaftliches Thema, sondern der Breitbandausbau ist auch 
das infrastrukturelle Rückgrat des digitalen Wandels für 
Unternehmen in Güterverkehr und Logistik. Daher muss 
eine verlässliche und störungsfreie Netzinfrastruktur bei 
einer 
ächendeckenden Versorgung mit schnellem Inter-
net für die Unternehmen im Bereich Güterverkehr und Lo-
gistik gewährleistet sein.

Der automatisierte Informationsaustausch zwischen End-
geräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Con-
tainern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle 
sind dabei aktuelle Trends der „Logistik 4.0“. Die Unter-
nehmen erkennen zunehmend, dass durch Digitalisierung 
Ef�zienzgewinne möglich sind und sich für Logistikun-
ternehmen im globalen Wettbewerb ein großes Entwick-
lungspotenzial bietet. Physische und digitale Infrastruk-
tur werden zusammengebracht, indem z. B. Bauteile mit 
Computerchips ausgestattet werden. Konzepte wie „Smart 
Factory“ oder „Connected Supply Chain“ bieten hier Lö-

sungsansätze. Eine leistungsstarke Informations- und 
Kommunikationstechnik stellt dabei die Grundvoraus-
setzung dar, um diese in die logistische Anwendung zu 
bringen. „Logistik 4.0“ und Konzepte wie „Smart Factory“ 
oder „Connected Supply Chain“ können nur auf Basis einer 
leistungsstarken digitalen Infrastruktur ermöglicht werden. 

Deutschland hat hierfür in den vergangenen Jahren 
bereits entscheidende Weichenstellungen in die Wege 
geleitet. Für industrielle Netzwerke existieren zahlrei-
che allgemein zugeteilte Frequenzbereiche, die mit den 
vorgegebenen Bedingungen unmittelbar nutzbar sind 
für drahtlose Netzwerke (WLAN) und Funkanwendun-
gen geringer Reichweite. Zudem können über bestimmte 
Techniken eigenbetriebliche Mobilfunknetze durch In-
dustrieunternehmen aufgebaut werden. Darüber hinaus 
stehen für eine Vernetzung spezielle Mobilfunkdienste 
zur Verfügung, die über die gut ausgebauten Mobilfunk-
netze sehr weit¨ächig genutzt werden können. Mit der 
wachsenden Bedeutung von mobil nutzbaren digitalen 
Infrastrukturen werden insbesondere die Mobilfunk-
netze in den kommenden Jahren weiter optimiert und 
die Versorgung weiter gesteigert werden. Versorgungs-
au¨agen verp¨ichten die Netzbetreiber außerdem dazu, 
spätestens 2020 neben einer 98 %-igen Versorgung der 
Haushalte, auch ICE-Trassen und Bundesautobahnen, 
vollständig abzudecken. Mit der kommenden fünften 
Mobilfunkgeneration (5G) steht zudem spätestens ab 2020 
die Einführung einer Schlüsseltechnolgie der Gigabitge-
sellschaft an. 

Mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Erleich-
terung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 
(DigiNetzGesetz) im November 2016 wurde ein wichtiger 
Schritt für den marktgetriebenen Ausbau getan. Es entsteht 
mehr Transparenz über Bauvorhaben und nutzbare Infra-
strukturen. Zentrale Themen sind hierbei die Senkung der 
Netzausbaukosten durch Mitnutzung und Mitverlegung öf-
fentlicher Versorgungsnetze, die Sicherstellung bedarfsge-
rechter Mitverlegung von Glasfaserkabeln an öffentlichen 
Verkehrswegen und Erschließung aller Neubaugebiete mit 
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Glasfaser sowie verstärkte Investitionsanreize für den Netz-
ausbau.

Ziel der Maßnahme
Um die notwendige Vernetzung im Bereich Güterverkehr 
und Logistik noch verbessern zu können, muss eine umfas-
sende digitale Infrastruktur gewährleistet sein, welche den 
Logistikunternehmen die Teilhabe an den Potenzialen der 
Digitalisierung ermöglicht. Dazu müssen in Deutschland 
schnelle und intelligente Datennetze aufgebaut und fort-
entwickelt werden. 

Beschreibung der Maßnahme
„Digitale Dividende II“
Die Frequenzen, die der Rundfunk durch den Einsatz neu-
ester Kompressionstechniken künftig nicht mehr benötigt 
(insb. 700 MHz), können zur Unterstützung eines 
ächen-
deckend hochwertigen Mobilfunknetzes eingesetzt werden. 
In Deutschland wurden diese Frequenzen bereits in 2015 
an den Mobilfunk vergeben, ab 2019 werden sie bundes-
weit in den Mobilfunknetzen eingesetzt werden können. 
Den 700 MHz-Frequenzen wird als prioritäres 5G-Band 
eine wesentliche Bedeutung für die erfolgreiche Ein-
führung von 5G beigemessen. Mit der bereits erfolgten 
Bereitstellung sind damit in Deutschland bereits beste 
Startvoraussetzungen geschaffen. Die Einnahmen aus 
der Vergabe der Frequenzen werden außerdem unmittel-
bar zur Förderung des Breitbandausbaus im Rahmen des 
Bundesförderprogramms Breitbandausbau eingesetzt.

Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau
Um zielgerichtet den Ausbau der digitalen Infrastruktur zu 
stärken, wurde vom Bund im Herbst 2015 ein Breitband-
förderprogramm initiiert. Mit dem Programm werden 
Kommunen beim Auºau nachhaltiger und erweiterbarer 
digitaler Infrastrukturen unterstützt. Der Bund investiert 
mit dem Förderprogramm rund 4,4 Mrd. € in den Ausbau 
von Breitbandnetzen. Die Förderung des Breitbandaus-
baus ist dabei am Ziel der Bundesregierung orientiert und 
soll insbesondere ländlichen Regionen zugutekommen, die 
durch den Markt nicht erschlossen werden. Das Förderpro-
gramm zielt auch auf die Erschließung von Gewerbegebie-
ten ab. 350 Mio. € werden dafür in einem „Sonderaufruf 
Mittelstand“ bereitgestellt. Zudem werden Anreize gesetzt, 
digitale Infrastrukturen für die intelligente Mobilität und 
ähnliche digitale Anwendungen aufzubauen. 

Netzallianz Digitales Deutschland
Den marktgetriebenen Ausbau setzt der Bund im engen 
Schulterschluss mit den investitions- und innovationswili-
gen Unternehmen um. Diese haben im Rahmen der Netz-
allianz Digitales Deutschland 2015 und 2016 wie angekün-
digt jeweils 8 Mrd. € in die schnellen Netze investiert. Ab 

2017 werden sie ihre Investitionen bedarfsgerecht steigern. 
Das wurde in den Eckpunkten der Netzallianz für eine „Zu-
kunftsoffensive Gigabit-Deutschland“ festgehalten. Dieses 
Eckpunktepapier dient als Grundlage für eine umfassende 
Gigabit-Strategie. 

Ziel der im März 2017 beschlossenen Strategie ist es,  
100 Milliarden € zu investieren, um bis zum Jahr 2025 in 
Deutschland ein gigabitfähiges Breitbandnetz zu errich-
ten. Vier Schritte wurden für die Erreichung dieses Ziels 
de�niert:
1. Bis Ende 2018: Anschlüsse mit mindestens 50 Mbit/s 

für alle Haushalte.
2. Bis Ende 2019: Glasfaser-Anschlüsse für alle bisher 

noch unterversorgten Gewerbegebiete. 
3. Bis Ende 2020: Schaffung der Voraussetzungen für ei-

nen ¨ächendeckenden 5G-Rollout. 
4. Bis Ende 2025: Schaffung einer gigabitfähigen konver-

genten Infrastruktur.

5G als Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation  
– 5G-Strategie
Die Schlüsseltechnologie 5G be�ndet sich derzeit noch in 
der Entwicklungsphase. Ihre Marktreife wird um das Jahr 
2020 erwartet. 5G zeichnet sich u. a. durch eine um den 
Faktor 1000 gesteigerte Kapazität, eine sehr geringe Reak-
tionszeit (Latenz) und die damit verbundene Echtzeitfä-
higkeit und die Unterstützung der 10- bis 100-fachen An-
zahl an Endgeräten aus. Mit der steigenden Vernetzung 
bieten sich für Güterverkehr und Logistik zusätzliche 
Wertschöpfungspotenziale. In der Logistik werden für 
unterschiedliche Supply-Chain-Umgebungsbedingungen 
und Modalitäten wie die Intralogistik in produzierenden 
Unternehmen, die Logistikhubs, den Straßen-, Land- und 
Lufttransport sowie die „letzte Meile“ in Städten un-
terschiedliche Anforderungen an die IT-Infrastruktur 
und damit im besonderen Maße auch an die drahtlose 
Kommunikation gestellt. Güter und Ladungsträger sind 
international unterwegs und benötigen die Konnektivität 
regionen- und grenzübergreifend. Lückenlose Konnek-
tivität bedeutet auch Konnektivität auf dem Verkehrs-
mittel, ob nun beispielsweise Lkw, Flugzeug oder Schiff. 
Die Logistik benötigt eine durchgängige, kontinuierli-
che und sichere Konnektivität, um lückenlos über die 
gesamte (weltweite) Logistikkette, von der Montagelinie 
des produzierenden Unternehmens bis hin zum privaten 
Endkunden, zum Beispiel im ländlichen Raum, kommu-
nizieren zu können. Die Verbreitung und Ausgestaltung 
von 5G muss ganz maßgeblich durch die Anwendungsin-
dustrie getrieben werden.

Um Deutschland als Leitmarkt für 5G-Anwendungen 
zu positionieren und den Rollout von 5G-Netzen in 
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Deutschland bis 2025 zu realisieren, hat die Bundesre-
gierung im Juli 2017 die 5G-Strategie für Deutschland 
beschlossen. Diese baut auf der 5G-Initiative des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) vom September 2016 auf und sieht Maßnahmen 
in 5 Aktionsfeldern vor: 
1. Netzrollout durch investitionsfördernde Maßnahmen
 forcieren:

 � die Glasfaseranbindung von Basisstationen wird 
erleichtert,

 � die Mitnutzbarkeit passiver Trägerinfrastrukturen 
für den Au�au von 5G-Zellen wird forciert,

 � möglicher Optimierungsbedarf bei Genehmi-
gungsverfahren wird untersucht.

2. Frühzeitige Bereitstellung von 5G-Frequenzen:
 � die globale und europäische Harmonisierung von 

5G-Spektrum wird vorangetrieben,
 � auf die Bereitstellung von Spektrum unterhalb  

6 GHz wird hingewirkt,
 � es wird frühzeitige Planungssicherheit für Spekt-

rum im 26-GHz-Band geschaffen,
 � es werden frühzeitig ausreichend Versuchsfre-

quenzen bereitgestellt.

3. Förderung der Kooperation zwischen Telekommuni-
kations- und Anwenderindustrie: 

 � Fortführung des Dialogforums 5G,
 � aktive Unterstützung des Standardisierungspro-

zesses.

4. Förderung im Bereich der anwendungsnahen 5G-For-
schung:

 � zielorientierte Förderung der 5G-Forschung und 
Unterstützung der Testfelder,

 � Vernetzung und Koordinierung der Forschungs-
aktivitäten in Deutschland.

5. 5G für Städte und Kommunen initiieren:
 � Ausschreibung eines 5G-Wettbewerbs,
 � Förderung der Projektplanung der Städte und 

Kommunen mit Unterstützung durch Industrie-
partner.

Die in den Aktionsfeldern benannten Maßnahmen wer-
den von der Bundesregierung im Rahmen der jeweiligen 
Ressortzuständigkeit nun konsequent umgesetzt. Darauf 
au�auend wird der Bund die weitere Entwicklung inten-
siv beobachten und dabei die Wirkung der Maßnahmen 
untersuchen. Erforderlichenfalls werden Maßnahmen 
bedarfsgerecht weiterentwickelt und ergänzt.

Außerdem werden parallel auf internationaler Ebene die 
notwendigen frequenzpolitischen Voraussetzungen erar-
beitet. Die Weltfunkkonferenz (WRC) 2015 hat wichtige 
Weichen für die weitere Entwicklung des nächsten Mobil-
funkstandards 5G gestellt (Frequenzbereiche für 5G-Stu-
dien). Die eigentlichen Zuweisungen von geeigneten Fre-
quenzbändern für eine weltweite Harmonisierung werden 
auf Grundlage der nun beginnenden Verträglichkeitsstudi-
en auf der nächsten WRC im Jahr 2019 erfolgen.

Derzeit werden in einem Digitalen Testfeld auf der Auto-
bahn A 9 Funktionalitäten errichtet und ausprobiert. Das 
BMVI und seine Partner – Freistaat Bayern, Automobil-
industrie und IKT-Wirtschaft – schaffen damit die Vor-
aussetzungen für Wirtschaft und Wissenschaft in einem 
so genannten „Labor unter Realbedingungen“. Zugleich 
werden auch innovative Maßnahmen für eine intelligente 
Infrastruktur erprobt und weiterentwickelt. Im Bereich der 
intelligenten Straßenausstattungen werden Sensortechno-
logien für den zukünftigen Einsatz getestet. Nutzfahrzeug-
hersteller erproben auf dem Testfeld digital gekoppelte Lkw 
(Platoons).

Zeithorizont
Es handelt sich insgesamt um eine Daueraufgabe.

3 b. Konzept zur besseren Vernetzung und Ver-
zahnung der Verkehrsträger erstellen

Ausgangslage
Es ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrspolitik, Inter-
modalität zu unterstützen. Dies erfolgt z. B. im Rahmen der 
Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Ver-
kehrs (vgl. Maßnahme 3 d) und durch Unterstützung der 
Länder in ihrer Hafenpolitik (vgl. Maßnahme 1 a). Gleich-
wohl werden weitere Potenziale zur Verlagerung von Ver-
kehren von der Straße auf die Schiene und insbesondere 
die Wasserstraße gesehen. 

Um entsprechende Tätigkeitsfelder zur Förderung der In-
termodalität zu identi�zieren, hat das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine sog. Me-
ta-Studie in Auftrag gegeben, die im November 2016 ver-
öffentlicht wurde. Bei der Erarbeitung hat ein beim BMVI 
eingerichteter Forschungsbegleitender Ausschuss mit Ex-
perten aller Verkehrsträger mitgewirkt. In der Meta-Studie 
werden unter Auswertung vorhandener Studien Erkennt-
nisde�zite beim Güterverkehr aufgezeigt und der künftige 
Forschungsbedarf – nicht nur für das BMVI – verdeutlicht. 
Sie enthält vielfältige Handlungsempfehlungen, wie inter-
modale Transporte weiter gestärkt werden und zugleich die 
Ef�zienz aller Verkehrsträger erhöht und langfristig eine 



möglichst gleichmäßige Auslastung der Verkehrsträger er-
reicht werden können.

Ziel der Maßnahme
Zur Bewältigung des weiter anwachsenden Verkehrs müs-
sen die einzelnen Verkehrsträger ihre jeweiligen System-
vorteile bestmöglich nutzen können. Dazu sollen sie noch 
besser vernetzt und verzahnt werden, um weiteren Verkehr 
auf die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße zu verla-
gern. Es soll daher unter Berücksichtigung der vorliegen-
den Meta-Studie geprüft werden, wie die Verkehrsträger 
Schiene und Wasserstraße noch besser genutzt und durch 
Verbesserung der Möglichkeiten für intermodale Transpor-
te weiter gestärkt werden können, so dass die jeweiligen 
Systemvorteile bestmöglich zum Tragen kommen. Hierbei 
sind auch Möglichkeiten einer verbesserten Digitalisierung 
einzubeziehen.

Beschreibung der Maßnahme
Hinsichtlich der Verlagerung von Güterverkehren von der 
Straße auf die Wasserstraße wird das ShortSeaShipping 
Inland Waterway Promotion Center (SPC) aufgrund seiner 
praktischen Erfahrung mit Verlagerungsprojekten eine 
wichtige Rolle spielen. Das SPC berät wettbewerbsneutral 
und kostenlos.

Zeithorizont 
Die Prüfung soll spätestens im Herbst 2017 abgeschlossen 
werden. Es ist zu erwarten, dass weitere gutachterliche Un-
tersuchungen erforderlich werden.

3 c. Informationsstruktur im Straßengüterverkehr 
optimieren

Ausgangslage
Um die verschiedenen verfügbaren Online-Verkehrsdaten 
weiter zu bündeln, steht seit November 2012 der soge-
nannte Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
zur Verfügung. Damit wird erstmals ein zentrales Online-
Portal mit den gesammelten Informationen über verfüg-
bare Online-Verkehrsdaten bereitgestellt, wodurch bisher 
ungenutzte Potenziale erschlossen bzw. die Datenbasis 
insgesamt verbessert werden. Durch den vereinfachten und 
standardisierten Datenaustausch mit Dritten eröffnen sich 
neue Möglichkeiten im Bereich des Verkehrsmanagements 
und der Verkehrsinformationsdienste. Der MDM wird be-
reits vom Bundeskartellamt für die Markttransparenzstelle 
für Kraftstoffpreise genutzt.

Ziel der Maßnahme
Ziel ist es, in einem zentralen Portal alle verfügbaren 
Online-Verkehrsdaten der öffentlichen Verwaltung und 
Diensteanbieter zeitnah, standardisiert und in hoher Qua-
lität zur Verfügung zu stellen. Kontinuierlich werden neue 
Datenquellen an den MDM angebunden.

Beschreibung der Maßnahme
Das BMVI verspricht sich hiervon einen zentralen Beitrag 
zur Verbesserung der Informationen über die Verkehrs-
netze für die Verkehrsteilnehmer und neue Möglichkeiten 
für das Verkehrsmanagement. Darüber hinaus pro�tieren 
auch die privaten Diensteanbieter von dem vereinfachten 
Zugang zu einer breiten Online-Datenbasis, indem neue 
Dienste realisiert sowie die Qualität bestehender Dienste 
verbessert werden können. Die Projektkosten in Höhe von 
6 Mio. € werden durch das BMVI �nanziert, die Projekt-
steuerung erfolgt durch die Bundesanstalt für Straßenwe-
sen (BASt). Die Idee eines zentralen Zugangspunktes für 
Verkehrsinformationen wurde zwischenzeitlich auch von 
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der EU-Kommission aufgegriffen, die die Mitgliedsstaaten 
bereits verp
ichtet hat, Informationen über den Verkehr 
über einen einzigen nationalen Zugangspunkt zur Verfü-
gung zu stellen. 

Zeithorizont
Der MDM ist seit Anfang 2014 im Regelbetrieb und wird 
bis auf weiteres von der BASt betrieben. Das BMVI strebt ei-
nen Dauerbetrieb des MDM als Nationalen Zugangspunkt 
gemäß den delegierten Rechtsverordnungen der europäi-
schen Richtlinie für die Einführung intelligenter Verkehrs-
systeme im Straßenverkehr (IVS-Richtlinie) an.

3 d. Ausreichend hohes Förderniveau für Anlagen 
nicht bundeseigener Unternehmen des Kom-
binierten Verkehrs sichern 

Ausgangslage
Entsprechend einer Richtlinie des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Förderung 
von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs (KV) 
nicht bundeseigener Unternehmen gewährt der Bund Zu-
schüsse von bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen In-
vestitionsausgaben an private Investoren für den Aus- und 
Neubau von leistungsfähigen Umschlaganlagen. Dadurch 
soll eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger und die 
Verlagerung von Verkehren auf die Schiene und die Was-
serstraße unterstützt werden, um den prognostizierten An-
stieg im Güterverkehr zu bewältigen. Allerdings werden die 
im Bundeshaushalt bereitgestellten Fördermittel von den 
Investoren regelmäßig nicht vollständig abgerufen. 

2015/2016 wurde die Förderung des KV einer Haushalts-
analyse, einer sogenannten Spending Review, unterzogen. 
Dabei wurde vom BMVI gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen untersucht, ob das Förderpro-
gramm angemessen ist, inwieweit seine Ziele erreicht 
werden und ob dies wirtschaftlich erfolgt. Die Spending 
Review sollte zudem dabei unterstützen, Wege zu �nden, 
um die Förderung zukünftig ef�zienter zu gestalten und 
den Mittelab
uss zu verbessern. Die Ergebnisse der Spen-
ding Review wurden in eine neue Richtlinie eingearbeitet, 
die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Dabei wurde eine 
Entlastung der Zuwendungsempfänger bei den Bürgschaf-
ten durch die Möglichkeit erreicht, dass regelmäßig eine 
erstrangige Grundschuld anstelle der Bürgschaften zur Ab-
sicherung der Bundesförderung ausreicht. Weiter wurden 
die förderfähigen Investitionstatbestände um Parkplätze 
für Kunden und Mitarbeiter und um Ausfahrschranken 
erweitert. Die Förderung von innovativen Umschlagtechni-
ken wurde verstärkt hervorgehoben und weitere Maßnah-
men zur Reduzierung des bürokratischen Aufwands in die 

Richtlinie integriert. Zudem wurde der grenzüberschrei-
tende KV verstärkt in der Förderung berücksichtigt. Die 
neue KV-Richtlinie wurde am 04.01.2017 von der EU-Kom-
mission genehmigt.

In gezielten Veranstaltungen wirbt das BMVI in Koope-
ration mit örtlichen Industrie- und Handelskammern 
für die Bundesförderung von privaten Umschlaganlagen 
sowie für die Bundesförderung von Gleisanschlüssen von 
privaten Unternehmen. 

Ziel der Maßnahme
Im Interesse einer Stärkung des intermodalen Transports 
soll ein ausreichend hohes Förderniveau im Bundeshaus-
halt für Anlagen des KV bereitgestellt werden. Vorausset-
zung hierfür ist die bessere Inanspruchnahme der zur Ver-
fügung stehenden Fördermittel durch private Investoren. 
Auch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll dazu beitra-
gen, dass die Mittel ausgeschöpft werden. 

Beschreibung der Maßnahme
Die o.g. gezielten Informationsveranstaltungen werden 
fortgesetzt. 

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

© Jan Bergrath



3 e. Interoperabilität auf der Schiene verbessern

Ausgangslage
Durch die Richtlinie der EU 2016/797 und deren nachge-
ordnete Technische Spezi�kationen für die Interoperabi-
lität (TSI) werden einheitliche Rahmenbedingungen zur 
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen in den Berei-
chen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft, 
Gesundheit, Umweltschutz und technische Kompatibilität 
für einen durchgehenden Zugverkehr in Europa geschaffen 
mit dem Ziel, den europäischen Eisenbahnmarkt zu har-
monisieren. Es gibt TSI für

 � Lokomotiven und Personenwagen,
 � Güterwagen,
 � Fahrzeug-Lärm,
 � Energieversorgung,
 � Infrastruktur,
 � Sicherheit in Eisenbahntunneln,
 � Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung und 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität,
 � Verkehrsbetrieb und –steuerung,
 � Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung.

Das größte Hindernis für die Interoperabilität ist die Viel-
zahl inkompatibler Zugsicherungssysteme, die verhindern, 
dass Eisenbahnverkehrsunternehmen mit eigenem Rollm-
aterial EU-weit Verkehrsleistungen anbieten und erbrin-
gen. In der TSI für die Zugsteuerung, Zugsicherung und 
Signalgebung werden deshalb Geräte und Funktionen für 
ein einheitliches europäisches Zugsicherungssystem „Euro-
pean Rail Traf�c Management System“ (ERTMS) de�niert, 
das langfristig die mehr als 20 unterschiedlichen nationa-
len Zugsicherungssysteme ersetzen soll. 

Die ursprünglich geplante vollständige ERTMS-Ausrüstung 
von vier deutschen Abschnitten internationaler Korridore  
bis 2020 hätte sich nur in Verbindung mit vielen teuren 
und zeitaufwendigen Stellwerkserneuerungen realisieren 
lassen. Inzwischen führte die Europäische Kommission 
eine neue Betriebsart ein, bei der weitgehend auf Stell- 
werkserneuerungen verzichtet werden kann. Durch häu-
�ge Änderungen der Spezi�kation seitens der Europä-
ischen Kommission standen aber längere Zeit für diese 
neue Betriebsart keine in Deutschland zugelassenen Sig-
naltechnikgeräte zur Verfügung. Deshalb hat das BMVI 
gemeinsam mit der Europäischen Kommission und der 
Deutschen Bahn einen neuen Bereitstellungsplan (Durch-
führungsverordnung 2017/6) für ERTMS verhandelt, 
der realistischere Termine und Streckenumfänge für die 
ERTMS-Ausrüstung de�niert. Für die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen wird es eine besondere Herausforderung 
darstellen, die Umläufe ihrer Triebfahrzeuge – angepasst 
an die fortschreitende Infrastrukturausrüstung – so zu 

optimieren, dass sie nur wenige Fahrzeuge benötigen, die 
sowohl mit ERTMS als auch mit den deutschen Zugsiche-
rungssystemen (PZB, LZB) ausgerüstet sind.

Ziel der Maßnahme
Mit der Einführung standardisierter Anforderungen an 
Triebfahrzeuge und Infrastruktur sollen der europäische 
Eisenbahnsektor harmonisiert und die Interoperabilität 
verbessert werden. Damit geht auch eine Digitalisierung 
der Stellwerks- sowie der Leit- und Sicherungstechnik 
einher, wie z. B. in Belgien, Dänemark und der Schweiz. 
Dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn als 
ökologisch vorteilhafter Verkehrsträger und notwendiger 
Baustein einer modernen Mobilitätskette erhöht.

Durch die Einführung von ERTMS sollen insbesondere fol-
gende Ziele erreicht werden:

 � Reduzierung der Investitionskosten bei Triebfahrzeu-
gen durch Wegfall der bislang üblichen Mehrfachaus-
rüstung der Triebfahrzeuge mit unterschiedlichen Sys-
temen,

 � Vereinfachung der Zulassung von Fahrzeugen für den 
internationalen Verkehr,

 � Minimierung der Kosten für den Bau, die Instandhal-
tung und den Betrieb von Infrastruktur,
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 � Standardisierung der Signaltechnikgeräte (Interopera-
bilitätskomponenten) mit europaweiter Zulassung.

Beschreibung der Maßnahme 
Der seit Anfang 2017 gültige neue ERTMS-Bereitstel-
lungsplan sieht die Ausrüstung des international wich-
tigsten Korridors mit der Bezeichnung Rhein - Alpen von 
Rotterdam über Köln und Basel bis nach Genua vor. Die 
durchgängige Befahrbarkeit des deutschen Abschnitts 
dieses Korridors mit ERTMS ist für 2023 geplant. Zusätz-
lich sollen sieben Grenzübergänge ausgerüstet werden, 
von denen aus das europäische Zugsicherungssystem 
weiter in das Landesinnere entwickelt werden kann. Eine 
entsprechende Finanzierungsvereinbarung zwischen DB 
Netz AG und Bund wurde im Jahr 2016 geschlossen.

Darüber hinaus sehen die Pläne der Europäischen Kom-
mission vor, dass bis 2030 insgesamt neun Korridore eines 
transeuropäischen Netzwerks, von denen sechs durch 
Deutschland führen, mit ERTMS ausgerüstet werden. 

Zur Verbesserung der Interoperabilität übernimmt das 
BMVI u. a. folgende Aufgaben:

 � Überführen der europäischen Vorgaben in nationa-
les Recht,

 � Entwickeln von Migrationsstrategien zur Umsetzung 
der europäischen Vorgaben,

 � Verhandlung mit der Europäischen Kommission über 
Ausrüstungsumfänge und -zeiträume, die �nanzier-
bar sind und betroffene Unternehmen nicht zu stark 
belasten,

 � Ausschreibung und Durchführung von Forschungs-
vorhaben zur Optimierung der Migrationsstrategien 
und Zulassungsprozesse,

 � Vorgabe von Leitlinien bezüglich der Interoperabilität 
an nachgeordnete Behörden.

Zeithorizont
Die Harmonisierung des europäischen Eisenbahnsektors 
und die 
ächendeckende Einführung von ERTMS sind Auf-
gaben, die rasch und kontinuierlich voranzutreiben sind.

3 f. Offene Daten für die Entwicklung verkehrs-
trägerübergreifender Anwendungen bereit-
stellen (mFUND/mCLOUD)

Ausgangslage
Für die Entwicklung digitaler Dienste im Verkehrsbe-
reich und neue Datenverknüpfungen liegen bereits heute 
umfangreiche Datenbestände vor, die jedoch noch nicht 
optimal erschlossen und bereitgestellt sind. Dies betrifft 
verschiedenste Geodatenbestände der Behörden zur In-

frastruktur der einzelnen Verkehrsträger zu Verkehrsin-
formationen, die über den Mobilitäts Daten Markt (MDM, 
vgl. Maßnahme 3 c) zentral zur Verfügung gestellt werden 
sowie Wetter- und Klimadatenbestände. Es handelt sich 
hierbei z. B. um Informationen zur Verkehrssituation, zu 
aktuellen bzw. zu erwartenden Beeinträchtigungen und zu 
Lage, Zustand und Befahrbarkeit der Infrastruktur sowie 
um Navigationsdaten und Wetterinformationen. Über eu-
ropäische Satellitenprogramme (Copernicus, Galileo) wer-
den künftig weitere große Datenbestände erschlossen. 

Durch die Förderrichtlinie zum Modernitätsfonds 
(mFUND), die im Juni 2016 veröffentlicht wurde und bis 
2020 gilt, können Projekte für die Entwicklung neuer 
datenbasierter Lösungen sowie die Nutzbarmachung ver-
fügbarer Daten gefördert werden. Rund 20 entsprechende 
Projekte be�nden sich bereits in der Förderung, die unter 
www.mfund.de dokumentiert sind. In der mCLOUD sind 
Daten aus den Themenbereichen Straßenverkehr, Bahn-
verkehr, Luft- und Raumfahrt, Klima und Wetter sowie 
Gewässer und Wasserstraßen zu �nden. Die Daten sind 
über Schlagworte recherchierbar und direkt zum Down-
load oder zur dynamischen Einbindung in eigene Anwen-
dungen verlinkt.

Ziel der Maßnahme
Zentrale Voraussetzung für die Entwicklung der Mobilität 
der Zukunft ist die Nutzung von allzeit und überall verfüg-
baren, hochgenauen Informationen im Verkehrsbereich. 
Insbesondere die intelligente Vernetzung von hoch verfüg-
baren digitalen, raumbezogenen Daten mit Echtzeitinfor-
mationen zur Verkehrsentwicklung und umweltbezogenen 
Daten (z. B. Wetterinformationen) sowie deren Verknüp-
fung zu innovativen Praxisanwendungen bieten erhebli-
che Potenziale für eine zukunftsfähige und wirtschaftliche 
Verkehrssteuerung. Dadurch können wichtige Impulse für 
die Entwicklung und Umsetzung künftiger Mobilitätsop-
tionen ausgehen. Insbesondere im Bereich Güterverkehr 
und Logistik ergeben sich vielseitige Potenziale aus neuen 
digitalen Anwendungen zur verkehrsträgerübergreifenden 
Steuerung und zur Schaffung intermodal verknüpfter, digi-
taler Verkehrsnetze.

Mit dem Förderprogramm mFUND werden diese Poten-
ziale gezielt gefördert und entwickelt. Um einen zentralen 
Zugang zu den heterogenen Datenbeständen zu schaffen, 
wird gleichzeitig das Datenportal mCLOUD aufgebaut. 

Beschreibung der Maßnahme 
Der mFUND ist ein wesentlicher Forschungs- und Ent-
wicklungsschwerpunkt des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und ein wichtiges 
Instrument zur Stärkung der digitalen Weiterentwicklung 



des Verkehrssystems in Deutschland. Ein wesentlicher 
Leitgedanke des Vorhabens ist es, der Öffentlichkeit breiten 
Zugang zu verfügbaren Daten des BMVI zu gewähren und 
damit Innovationen und umsetzungsnahe Anwendungsfäl-
le unter Nutzung dieser Daten zu ermöglichen. 

Im Rahmen der Initiative wird gezielt die Entwicklung 
innovativer Lösungen gefördert, die sich der Nutzbarma-
chung vorhandener und zukünftiger digitaler Datenbe-
stände sowie der Entwicklung digitaler Dienste für Ver-
kehrsanwendungen widmen. 

Im Fokus steht zudem die Entwicklung von Diensten, die 
eine ef�ziente Steuerung des Verkehrs unterstützen sowie 
kritische Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur (Bo-
densenkungen, Instabilitäten) frühzeitig erkennen helfen. 

Zeithorizont
Die vorgesehene Laufzeit der Förderinitiative mFUND ist 
von 2016 bis 2020. Die mCLOUD wird bis 2020 kontinuier-
lich inhaltlich und technisch weiterentwickelt.
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Funktionierender Güterverkehr ist für Deutschland als eine 
der weltweit führenden Exportnationen unverzichtbar. Al-
lerdings ist der Güterverkehr bislang auch einer der größ-
ten Verbraucher von fossilen Energieträgern. Zudem trägt 
er zur Lärmbelastung der Bevölkerung bei und emittiert in 
großem Umfang umweltgefährdende und klimaschädliche 
Stoffe wie CO2 und NOX. Deutschland hat sich jedoch inter-
national dazu verp
ichtet, Maßnahmen zu ergreifen, mit 
denen die Belastung der Umwelt deutlich reduziert wird 
und die einen Beitrag unseres Landes zur Verlangsamung 
des Klimawandels darstellen. Zuletzt wurde beim Weltkli-
magipfel am 12.12.2015 in Paris im Rahmen eines völker-
rechtlich verbindlichen Abkommens das Ziel festgelegt, die 
Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsiuis im Vergleich 
zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken mit der zu-
sätzlichen Maßgabe, Anstrengungen zu unternehmen, die 
Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Deutsch-
land hat hierbei eine Vorbildfunktion und pro�tiert ande-
rerseits davon, innovative und umweltfreundliche Tech-
niken zu einem frühen Zeitpunkt zu entwickeln und sich 
damit auf dem Weltmarkt langfristig einen technologi-
schen Vorsprung zu erarbeiten.

Dazu notwendige Aktivitäten ergeben sich für alle Ver-
kehrsträger und bringen Nutzen für die Bevölkerung, die 
nicht nur durch Umweltschutzmaßnahmen unmittel-
bar pro�tiert, sondern bei der damit auch die Akzeptanz 
für Güterverkehr und Logistik erhöht wird sowie für alle 
Gebietskörperschaften Deutschlands und darüber hinaus. 
Wie der zunehmende Einsatz von umweltfreundlichen 
Fahrzeugen durch die Zustelldienste in unseren Städten 
zeigt, können durch entsprechende Maßnahmen durchaus 
zugleich wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. Zudem ist 
zu erwarten, dass sich die Umweltsensibilität in der Bevöl-
kerung weiterhin erhöhen wird und Konsumenten künftig 
mehr noch als bisher erwarten, dass Transporte umwelt- 
und klimafreundlich durchgeführt werden.

4 a. Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm  
verbessern 

Ausgangslage
Der Schutz vor Verkehrslärm bleibt ein Kernelement nach-
haltiger Verkehrspolitik. Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat in den vergan-
genen Jahren Meilensteine für eine geringere Belastung 
durch Straßen- und Schienenverkehrslärm gesetzt, im Stra-
ßenverkehr, durch

 � Senkung der Auslösewerte für die Lärmsanierung an 
Bundesfernstraßen um 3 dB(A),

 � Senkung der Geräuschgrenzwerte für Kraftfahrzeuge in 
drei Schritten, z. B. für Lkw im Vergleich zu den heuti-
gen Werten um deutlich hörbare etwa 4 dB(A), 

 � im Schienenverkehr durch die Strategie Leise Schiene 
mit u. a. diesen Elementen:

 � Abschaffung des sog. Schienenbonus bei der Lärmbe-
rechnung, ein Abschlag von 5 dB (A) wird damit nicht 
mehr gewährt,

 � Senkung der Auslösewerte für die Lärmsanierung an 
Schienenstrecken um 3 dB (A),

 � Verbot des Fahrens lauter Güterwagen auf dem deut-
schen Schienennetz ab Fahrplanwechsel 2020/2021,

 � Förderung der Umrüstung von Güterwagen auf Ver-
bundstoff-Bremssohlen mit bis zu 152 Mio. € bis 2020,

 � Finanzierung der Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen z. B. durch Lärmschutzwände und 
Lärmschutzfenster in Höhe von 150 Mio. € jährlich,

 � Erprobung innovativer Schienenlärmschutztechni-
ken mit dem Programm I-LENA,

 � Förderung der Beschaffung besonders leiser Güterwa-
gen mit der Innovationsprämie TSI Lärm+, 

 � Förderung der Entwicklung eines Prototyps eines lei-
sen, energiesparenden und kostengünstigen Güter-
wagens,

 � genauere Berechung des Schienenlärms mit der über-
arbeiteten Lärmberechnungsvorschrift Schall 03.

Das BMVI fördert die Umrüstung auf lärmarme Brems-
technik. Seit 2013 gilt: Laute Züge zahlen mehr als leise. 
Der Stand der Umrüstung lauter Güterwagen auf leise 
Bremssohlen wurde den Festlegungen des Koalitions-
vertrages entsprechend evaluiert. Ende Mai 2017 waren 
bereits 47,3 Prozent der Güterwagen mit leisen Brems-
sohlen ausgestattet. Noch im Sommer 2017 wird die Um-
rüstquote von 50 Prozent übertroffen werden. Zudem 
liegen dem Eisenbahn-Bundesamt mehr als 100.000 An-
meldungen zur Umrüstung für den Zeitraum von 2017 bis 
2020 vor. Diese erfolgreiche Entwicklung ist nicht zuletzt 
das Ergebnis des vom BMVI im Jahr 2012 eingeführten 
lärmabhängigen Trassenpreises.

Mit der überarbeiteten Lärmberechnungsvorschrift 
Schall 03 setzt das BMVI auf eine genauere Berechnung 
des Schienenlärms. Der Schienenbonus wurde zum 
01.01.2015 abgeschafft, ein Abschlag von fünf Dezibel 
wird nicht mehr gewährt. Am 01.01.2016 erfolgte zudem 
eine Absenkung der Auslösewerte für die Lärmsanie-
rung um drei Dezibel. Somit gelten erstmals die gleichen 
Grenz- und Auslösewerte für Schienen- und Straßenlärm.

Ziel der Maßnahme
Lärmschutz an Verkehrswegen trägt wesentlich dazu bei, 
die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Die Ver-
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lagerung von Verkehren auf die klimafreundliche Schiene 
gelingt nur, wenn für den Verkehrsträger Schiene und da-
mit auch für Neu- und Ausbaustrecken die Akzeptanz in 
der Bevölkerung gewonnen werden kann.

Beschreibung der Maßnahme
Lärmschutz ist dann am effektivsten, wenn Lärm bereits an 
der Quelle vermieden werden kann. Hier sind leise Fahr-
zeuge notwendig. Bei den Lkw wurden in der Vergangen-
heit durch lärmmindernde technische Maßnahmen die 
originären Emissionen deutlich reduziert. Dies wirkt sich 
insbesondere innerorts aus und wird im Entwurf des aktu-
alisierten Berechnungsverfahrens für Straßenlärm berück-
sichtigt. Bei der Strategie Leise Schiene des BMVI steht 
die Lärmminderung an der Quelle durch Umrüstung 
der Bestandsgüterwagen auf lärmarme Bremstechniken 
im Mittelpunkt. Bis 2020 wird die Bundesregierung den 
Schienenverkehrslärm halbieren – ausgehend vom Jahr 
2008. Vom menschlichen Gehör wird eine Minderung um 
10 dB (A) als Halbierung des Lärms empfunden.

Das BMVI stellt jährlich 150 Mio. € u.a. für die freiwillige 
Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen bereit. 
Das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) der Bundesre-
gierung für die Jahre 2016 bis 2018 sieht zusätzliche Inves-
titionen für Lärmschutz vor. Damit sollen insbesondere 
der Lärm an Brennpunkten weiter reduziert sowie inno-
vative Techniken entwickelt werden. 

Mit der Initiative Lärmschutz-Erprobung neu und an-
wendungsorientiert (I-LENA) wird bis 2020 die Erprobung 
neuer Lärmschutztechnologien an der Infrastruktur an 
extra dafür eingerichteten Teststrecken der DB AG mit 
mehr als 5 Mio. € gefördert. Entwickler und Hersteller 
können ihre Ideen, Technologien und Produkte direkt am 
Gleis erproben und schalltechnisch bewerten lassen.

Für besonders leise Güterwagen, die die Emissionswerte 
der Technischen Spezi�kation (TSI) Lärm unterschreiten, 
sollen mit der Innovationsprämie TSI Lärm+ neue För-
dermöglichkeiten geschaffen werden.

Ziel des Projekts „Innovativer Güterwagen“ ist es, neue 
Prototypen von Güterwagen zu entwickeln. Für das Pro-
jekt stehen bis 2018 30 Mio. € aus dem Zukunftsinvesti-
tionsprogramm bereit. Bereits 2018 sollen Prototypen 
gebaut und getestet werden, deren Einsatz auch betriebs-
wirtschaftlich darstellbar ist.

Ab dem Fahrplanwechsel 2020/21 sollen grundsätzlich 
keine lauten Güterwagen mehr auf dem deutschen Schie-
nennetz fahren dürfen. Das Schienenlärmschutzgesetz 
wurde am 30.03.2017 vom Deutschen Bundestag verab-
schiedet.
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Die Bundesregierung setzt sich bei der EU-Kommission 
für einheitliche europäische Regelungen, insbesondere für 
einheitliche Grenzwerte für Neu- und Bestandsgüterwa-
gen ein.
Um den Lärm insbesondere an Lärmbrennpunkten zu be-
kämpfen, strebt das BMVI zudem an, in Bündelungslagen 
von Straßen und Schienenwegen situationsbedingt geeig-
nete Lösungen zu �nden.

Zeithorizont
Das BMVI wird diese Maßnahmen schrittweise umsetzen. 
Die Haushaltsmittel für die Lärmsanierung von Bundes-
fernstraßen und Schienenwegen der Eisenbahnen des 
Bundes wurden bereits erhöht, damit der Lärmsanierungs-
bedarf rascher abgearbeitet werden kann. Verkehrslärm-
schutz bleibt eine verkehrspolitische Daueraufgabe. 

4 b. Alternative Antriebstechnologien fördern 

Ausgangslage

Die CO2-Emissionen des Verkehrssektors konnten zwi-
schen 2000 und 2014 um 13 % gesenkt werden und lagen 
damit bei rund 17 % des bundesweiten CO2-Ausstoßes. Das 
BMVI hat 2013 mit der „Mobilitäts- und Kraftstoffstrate-
gie der Bundesregierung“ (MKS) ein umfassendes Konzept 
vorgelegt, das die Energiebasis im Güterverkehr für Straße, 
Schiene und Schifffahrt sichern soll und gleichzeitig Um-
welt- und Klimaschutz gewährleistet. Alternative Energie-/

Kraftstoffoptionen und innovative Antriebstechnologien 
spielen dabei eine Schlüsselrolle. Im Dezember 2014 hat 
die Bundesregierung das Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020 sowie den Nationalen Aktionsplan Energieef�zienz 
beschlossen. In beiden Programmen ist ein Maßnahmen-
katalog für den Verkehrsbereich enthalten, der zu weite-
ren CO2-Einsparungen und Ef�zienzsteigerungen bis 2020 
führen soll, z. B. durch ein befristetes Förderprogramm zur 
Markteinführung von energieef�zienten Nutzfahrzeugen. 
Als Teil der Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/94 über den 
Auºau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe hat die 
Bundesregierung am 9. November 2016 einen nationalen 
Strategierahmen für die Marktentwicklung bei alternati-
ven Kraftstoffen im Verkehrsbereich und für den Auºau 
der entsprechenden Infrastrukturen beschlossen. Den 
Güterkraftverkehr betrifft dies insbesondere im Hinblick 
auf den Auºau einer Infrastruktur für ver
üssigtes Erdgas 
(LNG) für schwere Nutzfahrzeuge. Im November 2016 hat 
die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050 verab-
schiedet. Dieser enthält strategische Maßnahmen u. a. im 
Verkehrsbereich. Zur Umsetzung wird die Bundesregierung 
Konzepte zum klimafreundlichen Straßenverkehr, zum 
Schienenverkehr, zum Modal Split und zur Einführung von 
strombasierten Kraftstoffen für den Luft- und Seeverkehr 
sowie eine Digitalisierungsstrategie erstellen.

Ziel der Maßnahme
Alternative Kraftstoffoptionen und innovative Antriebs-
technologien sollen auch im Güterverkehr der Zukunft 
breiten Einsatz �nden. Zudem sind hier wie im Personen-
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verkehr durch die Weiterentwicklung der derzeit genutzten 
konventionellen Antriebstechnologien weitere Kraftstoff-
einsparungen zu erwarten. Bei der Umstellung auf alter-
native Kraftstoffe und Antriebe muss zugleich der Auºau 
einer entsprechenden Energie- und Kraftstof�nfrastruktur 
berücksichtigt werden. 

Im Straßengüterverkehr ist zunächst die weitere Elektri�-
zierung bzw. Hybridisierung leichter Nutzfahrzeuge voran-
zutreiben. Von den Erfahrungen der Technologieentwick-
lung beim Pkw kann in einem zweiten Schritt auch der 
Nutzfahrzeugbereich pro�tieren.

Die Erweiterung der Kraftstofºasis spielt für den Stra-
ßengüterverkehr kurz- und mittelfristig eine wichtige 
Rolle (Einführung Gasantrieb, Dual-Fuel-Fahrzeuge, d. h. 
Mischbetrieb von Diesel und Erdgas, Beimischung von Bio-
methan sowie langfristig gegebenenfalls auch nachhaltig 
hergestellte synthetische Kraftstoffe). Die steuerliche För-
derung der Verwendung von Erdgas und Flüssiggas wird 
aufgrund einer Änderung des Energiesteuergesetzes über 
2018 hinaus, nunmehr bis 2026 bzw. 2022 fortgeführt. Im 
Rahmen der MKS wird auch ermittelt, ob und in welchem 
Maße nachhaltige Biokraftstoffe für den Straßengüterver-
kehr und den Luft- und Seeverkehr zur Verfügung stehen. 
Langfristig bieten sowohl Batteriekonzepte wie auch die 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Optionen 
für den schweren Straßengüterverkehr, um erneuerbaren 
Strom zu nutzen. 

Auch in der städtischen Logistik spielen alternative Antrie-
be eine zunehmend wichtige Rolle (vgl. Maßnahme 4 c).

Die Schifffahrt ist aufgrund europäischer und internatio-
naler Anforderungen bereits umfassenden Veränderungen 
unterworfen. Hier soll die Kraftstofºasis von Schweröl auf 
Marinediesel umgestellt sowie als zusätzlicher, paralleler 
Entwicklungspfad die Nutzung von ver
üssigtem Erd-
gas (LNG) vorangetrieben werden. Aufgrund fehlender 
technischer Alternativen wird die Verbrennungsmaschine 
absehbar der dominierende Antrieb bleiben. Besonderes 
Augenmerk wird in der MKS auf eine weitere Minderung 
der Emissionen, z. B. durch eine Markteinführungsstrate-
gie für LNG in der See- und Binnenschifffahrt gelegt. Ein 
befristetes Förderprogramm zur Aus- und Umrüstung von 
Seeschiffen zur Nutzung von LNG als Schiffskraftstoff wird  
in Kürze veröffentlicht. Als Ef�zienzmaßnahme soll zudem 
zur Deckung des Strombedarfs an Bord der Einsatz von 
Brennstoffzellen getestet werden. Darüber hinaus sollen 
weitere technische Maßnahmen zur Ef�zienzsteigerung in 
der Seeschifffahrt, wie der Einsatz alternativer Energien, 
die Verbesserungen der Schiffsgeometrie sowie von Ma-
nagement und Betrieb vorangetrieben werden. 

Für die Binnenschifffahrt wurden, um die Modernisie-
rungsraten der Binnenschiffe zu steigern, zusätzliche 
Haushaltsmittel eingeworben. Die Haushaltsmittel für das 
Förderprogramm „Nachhaltige Modernisierung von Bin-
nenschiffen“ (ehemals „Förderprogramm emissionsärmere 
Motoren in der Binnenschifffahrt“) wurden für das Haus-
haltsjahr 2017 auf 4 Mio. € erhöht. Das Förderprogramm 
leistet einen Beitrag dazu, dass Binnenschiffe mit moderner 
Technik und umweltfreundlichen Antrieben ausgerüstet 
werden.

Der Schienenverkehr ist aufgrund des geringen Roll-
widerstands beim Rad-Schiene-Kontakt im Betrieb 
äußerst energieef�zient. Weitere Ef�zienzsteigerungen 
sind durch eine vermehrte Rückspeisung von Brems-
energie möglich, die sich durch die Modernisierung der 
Triebfahrzeuge und einer entsprechenden Ausrüstung 
der Neufahrzeuge erreichen lässt. Für nicht elektri�-
zierte Strecken erscheint insbesondere im Eisenbahn-
güterverkehr die Hybridtechnologie zielführend. Der 
hohen Umwelt- und Klimaverträglichkeit des Schie-
nenverkehrs wird auch bei der Erarbeitung der Konzep-
te zur Konkretisierung des Klimaschutzplans 2050 eine 
besondere Bedeutung zukommen. Die Bundesregierung 
setzt sich dafür ein, dass der Schienenverkehr Vorreiter 
klimafreundlicher Mobilität bleibt. Bis 2020 hat sich die 
Deutsche Bahn das Ziel gesetzt, den Anteil Erneuerba-
rer Energien auf 45 Prozent zu erhöhen. Die DB Energie 
strebt an, bis 2050 sämtliche Verkehre von Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, die über die DB Energie versorgt 
werden, vollständig zu dekarbonisieren. Die Bundesregie-
rung begrüßt aus diesem Grund jedwedes Engagement 
der Deutschen Bahn, den Anteil der erneuerbaren Ener-
gien im Bahnstrom schrittweise zu steigern und damit 
einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Wesentlich ist 
dabei, dass der Gesamtstrommix dadurch einen höheren 
Anteil Erneuerbarer Energien aufweist. 

Beschreibung der Maßnahme
Die MKS wird weiterentwickelt und konkretisiert. Maßnah-
menschwerpunkte (s. a. MKS-Beschluss der Bundesregie-
rung vom 12. Juni 2013) sind

 � die Erstellung von Studien zur Technologiebewertung 
des Lkw mit technischen, wirtschaftlichen, ökologi-
schen und infrastrukturbezogenen Analysen u. a. zur 
Anwendung von Erdgas, Dual-Fuels sowie einer Dar-
stellung langfristiger Optionen zu Elektri�zierung/
Wasserstoff/Power-to-Gas/Liquid und Bewertung der 
Bio-Potenziale,

 � die „Task-force LNG für schwere Nutzfahrzeuge“ sowie 
die nationale maritime LNG-Plattform (See- und Bin-
nenschiff) beraten das BMVI bei der Maßnahmenent-
wicklung im Bereich LNG,
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 � die Nutzung von Schienenfahrzeugen als Kraftwer-
ke, Forcierung der Beschaffung von rückspeisefähigen 
Fahrzeugen und Sicherstellung einer fairen Verrech-
nung zurückgespeister Energie, konsequente Berück-
sichtigung von Energieef�zienzkriterien bei der Be-
schaffung (Lebenszykluskostenrechnungs-Ansatz LCC),

 � der Ausbau der Innovations- und Forschungsaktivitä-
ten durch die Bahnwirtschaft und möglichst Vernet-
zung mit analogen Aktivitäten der Bundesregierung 
und 

 � die Initiierung von Pilotprojekten durch das BMVI, um 
alternativen Kraftstoffen und Antrieben eine Chance 
am Markt zu verschaffen.

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

Ein Förderprogramm für energieef�ziente bzw. CO2-arme 
Lkw-Antriebe wird derzeit vorbereitet. 

4 c. Maßnahmen zur Stärkung der städtischen  
Logistik entwickeln

Ausgangslage
Die seit einigen Jahren zu beobachtende Ausweitung des 
E-Commerce führt auch zu einem überproportionalen An-
stieg des Lieferverkehrs von Kurier-, Express- und Paket-
diensten (KEP-Dienste). Dies wird vor allem in den Städten 
von der Bevölkerung zunehmend als Störung empfunden. 
Andererseits bestehen durch E-Commerce Potenziale zu 
einer Reduzierung der Zahl der Einkaufsfahrten im Per-
sonenindividualverkehr. Zudem setzen die KEP-Dienste 
bereits verstärkt alternative und umweltschonende Trans-
portmittel ein.

Der Bund kann auf diese Entwicklung nur indirekt einwir-
ken, da die Zuständigkeit für die innerstädtischen Verkehre 
ganz überwiegend bei den Ländern und Gebietskörper-
schaften liegt, die somit auch die Verantwortung für die 
Entwicklung regionaler und lokaler Logistikkonzepte tra-
gen. Daher kann das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) hier in aller Regel nur unter-
stützend tätig werden. Dies geschieht durch gezielte For-
schung, wie z. B. bei der im Auftrag des BMVI erarbeiteten 
Studie zu den Wirkungen von Güterverkehrszentren oder 
bei den im Rahmen der Förderung der Elektromobilität in 
den „Modellregionen“ und „Schaufenstern“ durchgeführ-
ten Forschungsprojekten zum E-Wirtschaftsverkehr und 
zur City-Logistik. 

In den Modellregionen Elektromobilität wurden bereits 
seit 2009 rund 250 Nutzfahrzeuge mit rein elektrischen 

und Hybridantrieben erprobt. Vor allem bei geringeren 
Geschwindigkeiten kommen der im Vergleich zu konventi-
onell angetriebenen Fahrzeugen wesentlich leisere Antrieb 
und die lokale Emissionsfreiheit voll zur Geltung. Im urba-
nen Wirtschaftsverkehr sind Elektrofahrzeuge inzwischen 
weitestgehend alltagstauglich. Für elektrisch betriebene 
Nutzfahrzeuge gibt es heute schon wirtschaftliche Ein-
satzfelder. Im Rahmen der Förderrichtlinie des BMVI zur 
batterieelektrischen Mobilität vom 9. Juni 2015 wird die 
kommerzielle Beschaffung von elektrischen Nutzfahrzeu-
gen und Elektro-Lkw zusammen mit der entsprechenden 
Ladeinfrastruktur unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Unterstützung des Markthochlaufs von Elektrofahrzeu-
gen in Deutschland für alle Verkehrsträger. Darüber hinaus 
unterstützt das BMVI die Kommunen bei der Errichtung 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in Verbindung 
mit Fahrzeugbeschaffungen. Anknüpfend an das „Starterset 
Elektromobilität“ fördert das BMVI auch die Erarbeitung 
umsetzungsorientierter kommunaler Elektromobilitäts-
konzepte. Zudem werden anwendungsorientierte For-
schungs- und Demonstrationsvorhaben zur strategischen 
Unterstützung des Markthochlaufs von Elektrofahrzeu-
gen unterstützt. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der 
vernetzten Mobilität sowie E-Lkw im Kontext innovativer 
Mobilitäts- bzw. Logistikkonzepte.

Die Bundesregierung hat im Mai 2016 ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket zur zusätzlichen Förderung der Elek-
tromobilität beschlossen und dafür insgesamt 1 Mrd. € 
bereitgestellt. Das BMVI initiiert mit dem Förderprogramm 
„Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 
den Auºau eines 
ächendeckenden Netzes an Ladeinfra-
struktur. Hierfür stehen für die Periode von 2017 bis 2020 
300 Mio. € bereit. Gefördert wird besonders der Auºau von 
Schnellladesäulen, daneben auch die Normalladeinfra-
struktur. Dieser umfassende Infrastrukturauºau wird die 
Verbreitung von elektrischen Lieferfahrzeugen maßgeblich 
unterstützen. 

Weiterhin fördert die Bundesregierung im Nationalen 
Innovationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzelle 
(NIP) die Erforschung und Markteinführung von brenn-
stoffzellenbetriebenen Fahrzeugen und die zugehörige 
Infrastruktur. Brennstoffzellen sind insbesondere im 
Wirtschaftsverkehr eine vielversprechende Technologie, 
um schädliche Umweltwirkungen zu reduzieren. Gleich-
zeitig sind hohe Reichweiten und schnelle Betankungen 
möglich. Das BMVI fördert diese Technologie im Zeit-
raum 2016 - 2019 mit bis zu 250 Mio. Euro.

Auch neue Konzepte wie zum Beispiel Lastenräder �nden 
auf der letzten Meile zunehmend Anwendung. Zusätzliche 
Potenziale werden sich durch die Digitalisierung der Logis-
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tik und die dadurch verbesserte Verknüpfung der Verkehrs-
träger ergeben.

Im Führerscheinrecht wurde eine Ausnahme für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge der Klasse N2 geschaffen. Aufgrund 
des höheren Gewichts von Batteriefahrzeugen dürfen die-
se bei einem Gesamtgewicht bis maximal 4,25 t mit einer 
Fahrerlaubnis der Klasse B (Pkw-Führerschein) geführt 
werden. Daneben wurden diese Fahrzeuge auch in die Be-
vorrechtigungen des Elektromobilitätsgesetz (EmoG) ein-
geschlossen, das am 12. Juni 2015 in Kraft getreten ist und 
von vielen Kommunen bereits straßenverkehrsrechtlich 
umgesetzt wird. Mit dem EmoG werden Elektrofahrzeugen 
Privilegien im Straßenverkehrsrecht eingeräumt. Länder 
bzw. Kommunen können künftig rechtssicher entschei-
den, wie sie die Elektromobilität voranbringen wollen, etwa 
durch Reservierung von Park
ächen, die Ermäßigung oder 
Befreiung von Parkgebühren, die Berechtigung zur Benut-
zung von Sonderspuren oder Ausnahmen von bestimmten 
Zufahrtsbeschränkungen, z. B. zum Zwecke der Luftrein-
haltung.

Im Mai 2016 wurde dem BMVI eine von ihm beauftragte 
Studie zum Einsatz von Lastenrädern übergeben, die eine 
ausführliche Bestandsaufnahme zum Einsatz von Fahr-
rädern im Wirtschafts- und Lieferverkehr enthält, struk-
turiert die Ergebnisse aus denjenigen Marktsegmenten 
ableitet, in denen bereits heute eine gewerbliche Nutzung 
von Fahrrädern und Lastenrädern statt�ndet, um damit 
weiteren Branchen den Zugang zu einer ökonomischen 
und ökologischen Fahrzeugalternative zu vereinfachen. In 
einer Besprechung mit relevanten Verbänden und Organi-
sationen wurden den Teilnehmern Umsetzungsmöglich-
keiten vorgestellt. Die Studie wurde auf der Internetseite 
des BMVI veröffentlicht. 

Ziel der Maßnahme
Das BMVI unterstützt weiterhin die Länder und Kommu-
nen, gute Beispiele zur Entwicklung innovativer Logis-
tikkonzepte und Lösungen für den Güterverkehr auf „der 
letzten Meile“ zu �nden. Darüber hinaus sollen die stärkere 
Verbreitung elektrischer Lieferfahrzeuge und Lastenfahr-
räder, die Entwicklung innovativer Brennstoffzellen-
antriebe sowie eine entsprechende Anpassung urbaner 
Logistikkonzepte mit einer verbesserten kommunalen Ver-
kehrsplanung unterstützt werden.

Beschreibung der Maßnahme
Im Rahmen der aktuellen Förderung der Elektromobilität 
stehen der verstärkte Einsatz von elektrischen Lieferfahr-
zeugen in kommunalen oder privaten Flotten und die Inte-
gration entsprechender Logistikkonzepte in die kommuna-
le Verkehrsplanung im Mittelpunkt. 

Die Förderung der Beschaffung von Elektrofahrzeugen und 
Ladeinfrastruktur im kommunalen Kontext mittels der 
Förderrichtlinie Elektromobilität wird 2017 im Rahmen 
entsprechender Aufrufe zur Einreichung fortgesetzt. Die 
Förderung für Demonstrationsprojekte und zur Beschaf-
fung von Brennstoffzellenfahrzeugen wird ebenfalls lau-
fend im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP 2) 
fortgeführt.

Das BMVI unterstützt zudem Bemühungen der Länder 
und Kommunen einerseits und Anstrengungen der KEP-
Dienstleister und ihrer Verbände andererseits, gute Beispie-
le für innovative Logistikkonzepte zu �nden und geeignete 
Konzepte zu erstellen. 

Deshalb lässt das BMVI im Rahmen einer weiteren Studie 
zur städtischen Logistik eine Betrachtung des Lieferver-
kehrs in den Städten vornehmen, die Verteilung der Güter 
auf der letzten Meile untersuchen sowie der Veränderun-
gen im Individualverkehr durch den Online-Handel er-
fassen , um die Länder und Kommunen in ihren Bemü-
hungen um eine ef�ziente und bürgerfreundliche Logistik 
wirksam zu unterstützen.

Zeithorizont
Die aktuellen Fördermaßnahmen des BMVI zur Elekt-
romobilität und Brennstoffzellentechnologie im Wirt-
schaftsverkehr erstrecken sich bis Ende 2019. 

Das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Deutschland“ hat eine Laufzeit von 2017 bis 2020.

Die Studie zur städtischen Logistik soll 2019 abgeschlossen 
werden.

© Bundesverband Paket & Expresslogistik e. V.



46 5. Nachwuchssicherung und gute Arbeitsbedingungen unterstützen46 5. Nachwuchssicherung und gute Arbeitsbedingungen unterstützen

5.

Nachwuchssicherung
und gute

Arbeitsbedingungen
unterstützen



475. Nachwuchssicherung und gute Arbeitsbedingungen unterstützen

In Güterverkehr und Logistik arbeiten rund 3 Mio. Men-
schen. Dieser Sektor hat sich damit zu einem der wich-
tigsten Beschäftigungsbereiche Deutschlands entwickelt. 
Gleichzeitig werden aber auch hier die Folgen der demo-
gra�schen Entwicklung sichtbar. Der Altersdurchschnitt 
der Beschäftigten in Güterverkehr und Logistik steigt stetig, 
und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden 
in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. 
Zugleich scheint die Neigung junger Menschen immer ge-
ringer zu werden, in einem der einschlägigen Berufe zu ar-
beiten. Deutsche Logistikunternehmen haben daher bereits 
heute Probleme, quali�zierten Nachwuchs zu gewinnen. Da 
gleichzeitig die Nachfrage nach logistischen Dienstleistun-
gen und der Bedarf an Arbeitskräften steigt, ist abzusehen, 
dass sich der in einigen Bereichen bestehende Fachkräfte-
mangel weiter verstärken wird, wenn nicht wirksame Ge-
genmaßnahmen ergriffen werden.

In einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung kann 
der Staat nur beschränkt auf die beschriebene Entwicklung 
Ein
uss nehmen. Daher sind hier zuerst die Tarifpartner 
selbst gefordert. Allerdings können unterstützende Aktivi-
täten unternommen werden, um die Tarifparteien in ihren 
Bemühungen um attraktive Arbeitsplätze und damit der 
Gewinnung von quali�ziertem Nachwuchs zu unterstüt-
zen. Eine intensivierte Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Verkehrspolitik ist auch deshalb geboten, weil der Be-
reich Güterverkehr und Logistik von elementarer Bedeu-
tung für den Wirtschaftstandort Deutschland ist.

5 a. Aufwertung der Güterverkehr- und Logistik-
berufe unterstützen 

Ausgangslage
Im gesamten Bereich Transport und Logistik besteht ein 
hoher Bedarf an quali�ziertem Personal. Dabei steigen die 
Anforderungen stetig durch die zunehmende Internatio-
nalisierung und die neuen technischen Möglichkeiten, z. B. 
den zunehmenden Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien, die ein fundiertes Softwarewis-
sen erfordern. Inzwischen ist in einigen Logistikberufen 
bereits ein Besorgnis erregender Fachkräftemangel zu 
beobachten. Die Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge im Bereich Güterverkehr und Logistik hat bis etwa 
2013 eine positive Entwicklung gezeigt und ist inzwischen 
rückläu�g. Es ist absehbar, dass dies zur Deckung des wach-
senden Bedarfs nicht ausreichend sein wird. 

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. Neben 
den gestiegenen Anforderungen gehören dazu u. a. die im 
Vergleich zu anderen Berufen ungünstigen Arbeitsbedin-
gungen und die demogra�sche Entwicklung. Nicht zuletzt 
trägt auch das vergleichbar schlechte Image der Logistikbe-
rufe zu dieser Entwicklung bei. 

Ziel der Maßnahme
Das Güterverkehrs- und Logistikgewerbe soll bei der Auf-
wertung von Berufen aus Güterverkehr und Logistik und 
der langfristigen Sicherung von ausreichend quali�ziertem 
Personal unterstützt werden.

© industrieblick - Fotolia.com



Beschreibung der Maßnahme 
Verbände und Logistikwirtschaft führen in eigener Ver-
antwortung Maßnahmen zur Verbesserung der Attrakti-
vität der Berufe im Bereich Logistik und zur Förderung 
der gesellschaftlichen Anerkennung solcher Berufsfelder 
durch. Solche Maßnahmen können durch die Aktivitäten 
und Veranstaltungen des ShortSeaShipping Inland Wa-
terway Promotion Center (SPC) unterstützt und ergänzt 
werden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) wird seine enge Zusammenarbeit mit 
Wirtschaft, Verbänden und Gewerkschaften fortsetzen, um 
zur nachhaltigen und langfristigen Beseitigung des Fach-
kräftemangels im Bereich der Logistik beizutragen und die 
vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich 
bekannter zu machen. Dies geschieht insbesondere durch 
Schirmherrschaften und die Teilnahme der Leitungsebene 
des BMVI an Veranstaltungen der Verbände und Unterneh-
men zur Gewinnung und Sicherung von Nachwuchs. 

Zudem wird das BMVI zusammen mit dem Förderverein 
LAG prüfen, wie gemeinsam für ein positiveres Image der 
Branche in der deutschen Öffentlichkeit geworben werden 
kann (vgl. dazu Maßnahme 1e). Eine gesteigerte Attraktivi-
tät von Güterverkehr und Logistik hat auch positive Aus-
wirkungen auf die einschlägigen Berufe.

Zur Unterstützung des akademischen Logistiknachwuchses 
wird das BMVI weiterhin jährlich den Hochschulpreis Gü-
terverkehr und Logistik verleihen.

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

5 b. Dem Nachwuchsmangel beim Beruf des 
Kraftfahrers entgegenwirken

Ausgangslage
In Deutschland waren 2015 über 546.000 Berufskraftfahrer 
sozialversicherungsp
ichtig beschäftigt. Aufgrund der de-
mogra�schen Entwicklung steigt der Anteil von Lkw-Fah-
rern, die 45 Jahre und älter sind, an. Zur Kompensation des 
altersbedingten Ausscheidens älterer Fahrer müssten des-
halb pro Jahr über 20.000 neue Fahrer eingestellt werden. 
Dieser Bedarf dürfte wegen des bis 2030 zu erwartenden 
weiteren Anstiegs des Straßengüterverkehrs um 38 Pro-
zent noch weiter zunehmen. Die Arbeitsbedingungen im 
Straßengüterverkehr und insbesondere im internationalen 
Verkehr tragen zu einer im Vergleich zu anderen Berufs-
gruppen niedrigen Attraktivität des Berufs des Kraftfahrers 
bei, mit der Folge, dass sich nicht ausreichend viele Jugend-

liche für eine Ausbildung zum Kraftfahrer entscheiden und 
Unternehmen des Güterkraftgewerbes ihre Ausbildungs-
plätze häu�g nicht besetzen können. 

In Abstimmung mit der Verkehrswirtschaft und der Bun-
desagentur für Arbeit wurde vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ein Arbeitspro-
gramm entwickelt, das Maßnahmen enthält, die die Gü-
terkraftverkehrsbranche bei der Gewinnung von Nach-
wuchs für den Beruf des Kraftfahrers unterstützen. Neben 
Maßnahmen zur Nachwuchswerbung, zur Quali�zierung 
von Personen und zur Unterstützung von Unternehmen 
enthält das Arbeitsprogramm auch Maßnahmen, die sich 
an die Wirtschaft richten.

Ziel der Maßnahme
Da Lkw für die Versorgung der Bevölkerung sowie für 
Industrie, Handel und Gewerbe unverzichtbar sind, wird 
das BMVI zusammen mit der Verkehrswirtschaft und der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) im Rahmen einer Arbeits-
gruppe Maßnahmen entwickeln und durchführen, um dem 
drohenden Fachkräftemangel bei den Berufskraftfahrern 
entgegenzutreten. 

Beschreibung der Maßnahme
Die genannte Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit im Frühjahr 
2017 abgeschlossen. Es wurden Konzepte für Informa-
tionsveranstaltungen für verschiedene Adressatenkrei-
se entwickelt, die derzeit von den beteiligten Verbänden 
und der BA gemeinsam in repräsentativen Gebieten pilo-
tiert werden. Zusätzlich soll bei Jugendlichen durch be-
sonders an sie gerichtete Werbung das Interesse an einer 
Ausbildung zum Berufskraftfahrer geweckt werden. Das 
Bundesamt für Güterverkehr wird die genannten Pilot-
veranstaltungen in der 2. Jahreshälfte 2017 evaluieren.

Zeithorizont
Anhand der Ergebnisse der Evaluation wird entschieden, 

ob die Maßnahmen weitergeführt werden. 

© DDRockstar - Fotolia.com
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5 c. Soziale Bedingungen für Berufskraftfahrer 
 verbessern 

Ausgangslage
Berufskraftfahrer kritisieren zunehmend die Umstände ih-
rer Berufsausübung, die in unmittelbar negativem Zusam-
menhang mit der Attraktivität des Kraftfahrerberufs stehen 
und gleichermaßen die Nachwuchsgewinnung sowie die 
wirtschaftliche Stabilität und Entwicklung des Güterkraft-
verkehrsgewerbes beein
ussen. Die Kommission hat diese 
Kritik aufgegriffen und am 31.05.2017 das erste Paket der 
mehrfach verschobenen „Road Initiatives“ unter dem 
neuen Namen „Mobility Package“ vorgelegt. Es enthält 
Regelungsvorschläge zur Vervollkommnung des Binnen-
marktes im Straßenverkehr (Kabotage, Markt- und Be-
rufszugang), zur verbindlichen Verankerung des Prinzips 
der Nutzer�nanzierung (Maut) und zu sozialen Aspekten 
im Straßengüterverkehr (Lenk- und Ruhezeiten, Arbeits-
zeit und Entsenderichtlinie).

Ziel der Maßnahme
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) wird sich nachhaltig für eine Verbesserung 
der sozialen und arbeitsplatzbezogenen Bedingungen der 
Berufskraftfahrer einsetzen. Damit sollen die Bemühun-
gen des Gewerbes um die Verringerung des Fahrerman-
gels unterstützt und zur allgemeinen Verkehrssicherheit 

beigetragen werden. Zugleich soll auch die Einhaltung der 
Sozialvorschriften im Transportgewerbe (z. B. Lenk- und 
Ruhezeiten) durchgesetzt und der Schutz des Fahrpersonals 
am Arbeitsplatz verbessert werden.

Beschreibung der Maßnahme
Um mehr über die konkrete Wahrnehmung der Berufs-
kraftfahrerinnen und -fahrer an ihrem Arbeitsplatz, über 
ihre beru
iche Gesamtsituation und Zufriedenheit im Be-
ruf sowie konkrete Verbesserungswünsche in Erfahrung zu 
bringen, soll das Fahrpersonal bedarfsgerecht anlässlich der 
ohnehin durchgeführten Straßenkontrollen durch die Be-
schäftigten des Straßenkontrolldienstes des Bundesamtes 
für Güterverkehr zu ihrer beru
ichen Situation direkt be-
fragt werden. Die Mitwirkung an dieser Befragung ist frei-
willig, anonym und darf mit eventuellen Beanstandungen 
bei der Kontrolle nicht in Verbindung gebracht werden. Die 
Auswertung der Ergebnisse wird das BMVI Interessenten 
zur Verfügung stellen. Die so zu gewinnenden Erkenntnisse 
sollen dazu dienen, den Bedarf an zusätzlichen Erhebungen 
zu ermitteln, ggf. politische Entscheidungen vorzubereiten 
und die Notwendigkeit eines gesetzgeberischen Handelns 
abschätzen zu können. Die Ergebnisse sollen darüber hin-
aus mit den Sozialpartnern, den Verbänden und den Bun-
desländern erörtert werden. 
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Die Auswertung der wegen der hohen Beteiligung sehr er-
folgreichen ersten Fahrerbefragung ergab einige eindeutige 
Ansatzpunkte für Maßnahmen insbesondere zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen der Fahrer. Dazu �nden 
bereits Gespräche mit den Verbänden und den Bundeslän-
dern statt.

Das BMVI begrüßt ausdrücklich die Vorlage des Mobility 
Package, das mehrere von Deutschland im Vorfeld vorge-
brachte Vorstellungen enthält und setzt sich damit in den 
Verhandlungen auf europäischer Ebene kritisch ausein-
ander. Die Ziele Deutschlands sind die eindeutige Klärung 
offener Rechtsfragen, die Eindämmung des Sozialdum-
pings im Straßengüterverkehr und die Beendigung des 
„Nomadentums“ auf den Straßen und Parkplätzen durch 
wochenlanges Fernbleiben der Fahrer von ihrem privaten 
Lebensumfeld.

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.

5 d. Abläufe an Laderampen verbessern

Ausgangslage
In den letzten Jahren hat sich die Situation an zahlreichen 
Laderampen verschärft. Gegensätzliche Interessen von 
Handel und Industrie auf der einen und von Transport- 
und Logistikwirtschaft mit ihrem Lkw-Fahrpersonal auf 
der anderen Seite haben teilweise zu Beeinträchtigungen 
der Abläufe an den Rampen geführt. Engpässe an Laderam-
pen und damit verbundene Wartezeiten für das Lkw-Fahr-
personal unter zum Teil schwierigen Bedingungen führen 
häu�g nicht nur zur Unzufriedenheit der Betroffenen, son-
dern auch zu wirtschaftlichen Nachteilen bei allen Beteilig-
ten und zu Beeinträchtigungen der gesamten Lieferkette.

Mit dem Handbuch „Schnittstelle Rampe – Gute Beispie-
le“ hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) Anfang 2014 eine Handreichung ver-
öffentlicht, die mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis 
den betroffenen Unternehmen Hilfestellung geben soll, 
vorhandene Engpässe und andere Problemursachen zu be-
seitigen oder jedenfalls zu vermindern.

Auch die Aufenthaltsqualität an den Rampen soll für die 
Kraftfahrer verbessert werden. Im Rahmen der Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) ist jedoch die Benutzung von 
Sanitär- und Pausenräumen für Fahrerinnen und Fahrer 
nicht ausgeschlossen. Eine Ausweitung der ArbStättV ist 
demnach nicht zielführend und derzeit nicht geplant.
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Das BAG hat im Jahr 2015 einen Bericht zur Umsetzung 
von Verbesserungen an der Rampe auf Basis einer breiten 
Befragung erarbeitet. Demnach ist es an den Rampen noch 
nicht 
ächendeckend zu entscheidenden Verbesserungen 
gekommen.

Ziel der Maßnahme
Das BMVI wird mit Unterstützung des Bundesamtes für 
Güterverkehr (BAG) und der betroffenen Verbände im be-
reits eingerichteten „Arbeitskreis Rampe“ die weitere Ent-
wicklung an den Laderampen beobachten. Dabei soll der 
Fokus darauf liegen, wie sich die Situation in den letzten 
Jahren verändert hat und ob Unternehmen ggf. mit Unter-
stützung des Handbuchs Verbesserungen an ihren Lade-
rampen vornehmen konnten oder entsprechende Maß-
nahmen planen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen des 
Arbeitskreises sollen unter Moderation des BMVI gemein-
sam weitere Maßnahmen entwickelt werden, die zu einer 
Problemreduzierung beitragen können. 

Beschreibung der Maßnahme
Zur Beobachtung der weiteren Entwicklung erstellt das 
BAG im Jahr 2017 einen weiteren Marktbeobachtungsbe-
richt zu Themen der Laderampe. In dem Bericht sollen u. a. 
neue technische Möglichkeiten dargestellt werden, die mit 
vertretbarem Aufwand zu einer Verbesserung der Abläufe 
führen können. In dem einmal jährlich auf Einladung des 
BMVI tagenden Arbeitskreis Rampe wird der Bericht nach 
Fertigstellung im Herbst 2017 erörtert werden. 

Zeithorizont
Die Maßnahme wird im Laufe der 18. Legislaturperiode 
umgesetzt.

5 e. Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und  
Logistik regelmäßig erheben

Ausgangslage
Im gesamten Bereich Güterverkehr und Logistik be-
steht ein hoher Bedarf an quali�ziertem Personal. Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass es für die Unternehmen zuneh-
mend schwierig ist, in ausreichender Anzahl quali�ziertes 
Personal zu gewinnen. Dazu tragen die in diesen Tätig-
keitsbereichen spezi�schen Arbeitsbedingungen, wie z. B. 
Schicht- und Wochenendarbeit sowie relativ geringe Ver-
dienstmöglichkeiten bei. 
 
Ziel der Maßnahme
Durch eine jährliche Evaluierung der Arbeitsbedingun-
gen im Bereich Güterverkehr und Logistik im Rahmen der 
Marktbeobachtung durch das Bundesamt für Güterverkehr © Michael Neuhaus - Deutsche Bahn AG

(BAG) soll den Sozialpartnern eine belastbare Informati-
onsgrundlage geliefert werden, die diese für eine Verbesse-
rung und sozial ausgewogene Ausgestaltung der Arbeits-
bedingungen nutzen können. Die Kenntnisse über die 
Arbeitsbedingungen im Bereich Güterverkehr und Logistik 
werden so fortlaufend aktualisiert.

Beschreibung der Maßnahme
Das BAG erstellt jährlich im Herbst einen Marktbeobach-
tungsbericht zu den Arbeitsbedingungen der Fahrzeugfüh-
rer der drei Verkehrsträger Straße, Schiene und Binnenwas-
serstraße. Inhalt des Berichts werden auch soziale Aspekte 
wie das Verbringen der Wochenendruhezeiten im Lkw und 
Ruhezeiten im Ausland sein. Zusätzlich wird das BAG alle 
zwei Jahre im Wechsel einen Sonderbericht zu den kauf-
männischen Berufen bzw. den Berufen der Lagerwirtschaft 
verfassen. 

Zeithorizont
Es handelt sich um eine Daueraufgabe.
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